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1. Grundlagen

1.1 Auftrag

Am 1. Juni 2002 traten sieben bilaterale Abkommen (Bilaterale I) zwischen der Schweiz und

der Europäischen Union (EU)1 in Kraft. Sie versprechen eine starke Intensivierung der wirt-

schaftlichen Beziehungen. Auch im Dienstleistungsbereich wurden Fortschritte erzielt. Die

Abkommen zu Land- und Luftverkehr, zum öffentlichen Beschaffungswesen und insbesonde-

re jenes zum Personenverkehr schaffen wesentliche Erleichterungen beim gegenseitigen

Marktzugang. Insbesondere das Personenabkommen darf in seiner Bedeutung für die Libera-

lisierung des Dienstleistungshandels mit der EU nicht unterschätzt werden. Es begründet ein

Niederlassungsrecht für die selbständige Erwerbstätigkeit, erleichtert dank gegenseitiger An-

erkennung von Berufsabschlüssen und Diplomen die Berufsausübung in stark regulierten

Dienstleistungsbranchen und gestattet den zeitlich begrenzten Aufenthalt von natürlichen Per-

sonen (maximal neunzig Tage pro Jahr) zur Dienstleistungserbringung. Trotzdem verbleiben

– selbst nach Ende aller Übergangsfristen – wichtige Sektoren, in welchen der Dienstlei-

stungshandel zwischen der Schweiz und der EU weiterhin einer Reihe von Beschränkungen

unterliegt. Im Bereich der privaten Dienstleistungsanbieter betrifft dies namentlich den Fi-

nanzdienstleistungssektor. Aber auch die Neunzig-Tage-Regel für den Aufenthalt von natürli-

chen Personen könnte sich je nach Projekt als Marktbarriere erweisen. Schliesslich ist daran

zu erinnern, dass die Bilateralen I ausser beim Land- und Luftverkehr keine Liberalisierungs-

verpflichtungen im Infrastrukturdienstleistungsbereich enthalten und damit deutlich hinter

dem Binnenmarktkonzept des EWR zurückbleiben.

Im Rahmen der zweiten bilateralen Verhandlungsrunde, welche 2001 angelaufen ist und den

Dienstleistungsbereich explizit und umfassend zum Gegenstand macht, sollen diese Be-

schränkungen weitgehend fallen. Ziel des vorliegenden Kurzgutachtens ist eine qualitative

Einschätzung der daraus resultierenden positiven Handels- und Wohlfahrtseffekte für die

Schweiz. Dabei müssen einige vereinfachende Annahmen getroffen werden:

a) Es wird davon ausgegangen, dass die Einigung auf ein Dienstleistungsabkommen keinen

Einfluss auf den Abschluss anderer bilateraler Vereinbarungen hat. Der Dienstleistungsbe-

reich wird folglich isoliert betrachtet. Diese Annahme ist notwendig, um zum jetzigen

Zeitpunkt nicht auf rein spekulative Aussagen über vorwiegend politisch motivierte Ver-
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knüpfungen unterschiedlicher Dossiers zurückgreifen zu müssen. Die Annahme ist auch

deshalb sinnvoll, weil sie es ermöglicht, den eigenständigen Nutzen eines Dienstleistungs-

abkommens für die Schweiz mit allfälligen Kosten aus anderen Dossiers zu vergleichen.

b) Der genaue Inhalt eines möglichen Dienstleistungsabkommens zwischen der Schweiz und

der EU steht heute noch nicht fest. Dieser hätte aber entscheidenden Einfluss auf die zu

erwartenden Handels- und Wohlfahrtswirkungen des Abkommens. Daher muss als

Grundlage für das Kurzgutachten auch in dieser Hinsicht eine Annahme getroffen werden.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass ein entsprechendes Abkommen den freien

Dienstleistungsverkehr analog zur bestehenden Regelung innerhalb der EU ermöglichen

würde. Dies bedeutet einerseits, dass schweizerische Dienstleistungserbringer nach In-

krafttreten eines Abkommens ihren Konkurrenten aus der EU sowohl auf dem schweizeri-

schen als auch auf dem europäischen Markt gleichgestellt wären. Zum anderen wird damit

berücksichtigt, dass der freie Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU durch Artikel 49

EGV2 zwar formell begründet wurde, aber wegen mangelnder Konkretisierung und Im-

plementierung bis zum heutigen Tag Stückwerk geblieben ist. Die schweizerische Aus-

gangslage wird also mit der real existierenden Liberalisierung innerhalb der EU vergli-

chen, und nicht mit einem Idealzustand der vollkommenen Marktöffnung.

c) Das Kurzgutachten konzentriert sich auf jene Sektoren, in welchen nach Abschluss eines

Dienstleistungsabkommens mit substantiellen Marktöffnungsschritten zu rechnen wäre.

Für jene Sektoren, welche unter eine bereits bestehende Vereinbarung im Rahmen der

Bilateralen I fallen, ist die zusätzliche Marktöffnung annahmegemäss gering. Dies betrifft

den Land- und Luftverkehr sowie das öffentliche Beschaffungswesen. Sie werden ent-

sprechend in diesem Kurzgutachten nicht angesprochen. Ebenfalls nicht berücksichtigt

wird der Fremdenverkehr, welcher beidseitig schon weitgehend liberalisiert ist.

Auf die sogenannten Infrastrukturdienstleistungen wie Post- und Fernmeldedienste oder

Elektrizitätshandel und -transport soll an dieser Stelle gesondert hingewiesen werden. Das

EU-Binnenmarktprogramm verbindet in diesen Sektoren die gegenseitige Marktöffnung stets

mit Liberalisierungsvorgaben. Diese folgen aber zumeist einem sehr sektorspezifischen Re-

gulierungs- bzw. Marktöffnungsmodell. Zudem sind gerade in diesen Bereichen starke natio-

nale Unterschiede in der Umsetzung auszumachen. Man denke nur an die deutlichen Unter-

                                                                                                                                                                                    
1 Im Rahmen des Kurzgutachtens ersetzt der Ausdruck „Europäische Union (EU)“ die juristisch korrekte Be-

zeichnung „Europäische Gemeinschaft (EG)“.
2 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 25. März 1957 in der Fassung von Amsterdam.
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schiede hinsichtlich der Liberalisierung der Elektrizitätsmärkte in Deutschland und Frank-

reich. Es ist derzeit kaum absehbar, welche zwingenden Liberalisierungsvorgaben ein

Dienstleistungsabkommen für die Schweiz in diesen Sektoren nach sich ziehen würde. Damit

ist auch schwer abzuschätzen, welchen Einfluss ein Dienstleistungsabkommen auf die Ge-

staltung der schweizerischen Märkte für Infrastrukturdienstleistungen haben würde. Aus die-

sem Grund werden die Infrastrukturdienstleistungen in den Hauptteilen des Gutachtens weit-

gehend ausgeklammert. Die Bedeutung der Infrastrukturdienstleistungen für die interne

Marktöffnung wird erst am Schluss kurz angesprochen.

Im Folgenden werden in diesem einleitenden Kapitel einige Zahlen zur Dienstleistungsbilanz

der Schweiz aufgeführt und einige theoretische Überlegungen zur Analyse von Integrations-

wirkungen angestellt. Es schliessen sich die beiden Hauptteile des Gutachtens an. Teil A stellt

die aktuelle Situation dar. Kapitel 2 skizziert die relevanten Dienstleistungsmärkte in der EU.

Kapitel 3 vermittelt einen Überblick über die bestehenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen

der Schweiz und der EU in den interessierenden Dienstleistungssektoren. Im Teil B der Arbeit

wird die Vorteilhaftigkeit einer weitergehenden Liberalisierung untersucht. Dabei soll zuerst

in Kapitel 4 ein kurzer Blick auf die derzeit laufenden Verhandlungen im Rahmen des GATS

und deren Konsequenzen für das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU geworfen wer-

den, bevor sich Kapitel 5 mit den Handels- und Wohlfahrtseffekten eines bilateralen Dienst-

leistungsabkommens befasst. Im sechsten Kapitel wird ein Resümee gezogen.

1.2 Einige Zahlen zur schweizerischen Dienstleistungsbilanz

Die nachfolgende Darstellung wirft einen Blick auf die schweizerische Dienstleistungsbilanz

2001 und hebt mittels Pfeilen jene Sektoren hervor, welche im Rahmen des Kurzgutachtens

einer vertieften Analyse unterzogen werden:
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Abb. 1: Schweizerische Dienstleistungsbilanz 20013

Bei den hervorgehobenen Dienstleistungssektoren nehmen die Bankdienstleistungen offen-

sichtlich einen zentralen Stellenwert ein. Mit knapp 12,9 Mrd. Franken erreichten sie im ver-

gangenen Jahr 27,5 Prozent der Gesamteinnahmen aus dem Dienstleistungsexport. Diese Ein-

nahmen weisen zudem seit 1997 ein jährliches Wachstum von durchschnittlich 9,9 Prozent

auf. Die Importe machten im vergangenen Jahr lediglich 1,1 Mrd. Franken aus. Mit einem

Saldo von 11,8 Mrd. Franken trug der Bankensektor damit 34,6 Prozent zum gesamten Er-

tragsbilanzüberschuss der Schweiz bei.

Es gilt zu beachten, dass die Dienstleistungsbilanz nur ein unvollständiges Bild des Dienstlei-

stungshandels zeichnet. Erstens ergeben sich heute zahlreiche Abgrenzungsschwierigkeiten

zwischen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, da erstere immer stärker auch im tertiä-

ren Sektor tätig sind. Diese Schwierigkeiten führen tendenziell zu einer Unterschätzung des

Dienstleistungshandels.4 Zweitens klammert die Dienstleistungsbilanz in der Sprache des Ge-

neral Agreement on Trade in Services (GATS) den Modus 3 des Dienstleistungshandels aus,

nämlich die Erbringung der Dienstleistung über eine dauerhafte physische Präsenz.5 Diese ist

gerade im Finanzdienstleistungssektor von grosser Bedeutung. Folglich sind auch die Zahlen

                                                          
3 Provisorische Zahlen der Schweizerischen Nationalbank. In der Graphik nicht aufgeführt ist ein Restposten

in Höhe von 3,8 Mrd. CHF bei den Exporten und von 0,3 Mrd. CHF bei den Importen. Der mit Abstand
grösste Teil dieses Restpostens besteht aus den „Regierungsdienstleistungen“ (Botschaften, Konsulate, inter-
nationale Organisationen).

4 Vgl. Henten (2001).
5 Die vier Modi des GATS sind: Direkt grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung, d.h. Anbieter und

Kunde bleiben in ihrem jeweiligen Sitzland (Modus 1); Dienstleistungserbringung durch temporären Aufent-
halt des Kunden im Land des Dienstleistungserbringers (Modus 2); Dienstleistungserbringung über eine dau-
erhafte physische Präsenz im Ausland, meist durch eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft (Modus 3),
und Dienstleistungserbringung durch temporären Aufenthalt des Dienstleistungserbringers im Land des Kun-
den (Modus 4).
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zu den Privatversicherungen betroffen. Da dort das grenzüberschreitende Geschäft im Direkt-

versicherungsbereich grundsätzlich untersagt ist6, stammen die in der Dienstleistungsbilanz

ausgewiesenen Einnahmen in Höhe von 1,8 Mrd. Franken praktisch ausschliesslich aus dem

Rückversicherungsbereich und – zu einem geringen Teil – aus Leistungen für verbundene

Unternehmen (Tochtergesellschaften und Niederlassungen) im Ausland. Auch der Versiche-

rungssektor weist einen stark positiven Aussenhandelssaldo auf: Die Importe summierten sich

im vergangenen Jahr auf lediglich  0,1 Mrd. Franken.

Im Vergleich zum Finanzdienstleistungssektor schlagen die anderen zu betrachtenden Bran-

chen mit einem sehr geringen Handelsvolumen zu Buche. Die Kategorie „Bau, technische und

kaufmännische Beratung“ verzeichnete im Jahr 2001 Exporte und Importe in Höhe von je 0,2

Mrd. Franken. Und die „persönlichen und kulturellen Dienste“ brachten es auf grenzüber-

schreitende Einnahmen von vernachlässigbaren 9 Mio. Franken und Ausgaben von 0,1 Mrd.

Franken. Für diese offenkundigen Bedeutungsunterschiede lassen sich grundsätzlich drei Er-

klärungsansätze finden. Der erste stellt darauf ab, dass der Finanzdienstleistungssektor auf

dem schweizerischen Binnenmarkt eine überragende Position einnimmt, welche sich konse-

quenterweise auch auf die Dienstleistungsbilanz niederschlägt. Der zweite postuliert, dass

sich Finanzdienstleistungen einfacher handeln lassen als viele andere Dienstleistungen. Dies

kann sowohl an der unterschiedlichen Natur von Dienstleistungen als auch an Strukturmerk-

malen einzelner Dienstleistungssektoren liegen. So dürften Branchen mit wenigen grossen

Anbietern tendenziell stärker grenzüberschreitend agieren als solche mit vielen kleinen

Dienstleistungserbringern. Der dritte Erklärungsansatz geht davon aus, dass die durch regu-

latorische Intervention verursachten Handelsbarrieren bei Finanzdienstleistungen geringer

sind als bei anderen Dienstleistungen.

Einzig der dritte Erklärungsansatz würde die Prognose rechtfertigen, dass ein bilaterales

Dienstleistungsabkommen zwischen der Schweiz und der EU zu einer grösseren relativen

Bedeutung der betrachteten Kategorien „Bau, technische und kaufmännische Beratung“ und

„persönliche und kulturelle Dienste“ führen wird. Obwohl eine solche Überlegung nicht ganz

von der Hand zu weisen ist, wird im Kurzgutachten ein klarer Schwerpunkt auf die Finanz-

dienstleistungen gelegt. Die beiden Kategorien „Bau, technische und kaufmännische Bera-

tung“ und „persönliche und kulturelle Dienste“ werden hingegen unter dem Begriff „übrige

Dienstleistungen“ weitgehend summarisch abgehandelt. Die gewonnenen Erkenntnisse wer-

den diese Schwerpunktbildung nachträglich rechtfertigen.

                                                          
6 Eine Vereinbarung der Schweiz zum grenzüberschreitenden Geschäft besteht einzig mit Liechtenstein.
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1.3 Theoretische Überlegungen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen eines Dienstleistungs-

abkommens

In der öffentlichen Diskussion wird der wirtschaftliche Nutzen eines Handelsabkommens in

erster Linie in verbesserten Exportmöglichkeiten gesehen. Entsprechend wäre hier zu fragen,

inwieweit ein Dienstleistungsabkommen mit der EU zu zusätzlichen Absatzmöglichkeiten im

EU-Raum führt. Diese Sichtweise greift allerdings zu kurz. Sie vernachlässigt die wirtschaft-

lichen Anpassungsprozesse an geänderte Nachfrage- und Angebotsbedingungen und blendet

insbesondere die positiven Wirkungen erhöhter Konkurrenz auf dem Heimmarkt aus.

Wirtschaftliche Vorteile resultieren zudem nicht nur aus der Reallokation gegebener Produk-

tionsfaktoren innerhalb eines Landes. Heute sind Kapital und Arbeitskräfte international mo-

bil und orientieren sich an den regulatorischen Bedingungen alternativer Standorte. Entspre-

chend ist zusätzlich zu fragen, welchen Einfluss ein Dienstleistungsabkommen auf die Stand-

ortqualität der Schweiz im Vergleich zu alternativen Standorten in der EU haben könnte.

Die beiden Transmissionsmechanismen werden im Folgenden etwas genauer dargestellt.

a) Integration und Allokation

Unmittelbar messbar sind die Auswirkungen eines Abbaus bestehender Markteintrittsschran-

ken an erhöhten Exporten und Importen. Bereits auf dieser Stufe wird deutlich, dass die

Marktintegration nicht nur an den Exporten gemessen werden darf, sondern anhand der Au-

ssenhandelseffekte auf der Export- und Importseite beurteilt werden muss. Die Wohlfahrts-

wirkungen ergeben sich aus einer erhöhten Effizienz der Produktion und aus tieferen Preisen

für Endprodukte und Vorleistungen.

Gewinne ergeben sich im Wesentlichen aus drei Anpassungsprozessen: Ausschöpfung kom-

parativer Vorteile, Nutzung von Skalenvorteilen und Erhöhung der langfristigen Wachstums-

rate. Die traditionelle Handelstheorie betont die bessere Ausschöpfung komparativer Vorteile.

Arbeitskräfte und Kapital werden in Branchen eingesetzt, die international wettbewerbsfähig

sind. Branchen, die hinter den Markteintrittsbarrieren im Inland überhöhte Preise realisieren

konnten, werden zurückgedrängt und geben Produktionsfaktoren frei. Für die Konsumenten

ist dieser Anpassungsprozess mit tieferen Preisen verbunden. Eine Volkswirtschaft, die sich

an den Tauschmöglichkeiten des Weltmarktes ausrichtet, nutzt seine Produktivkräfte besser.
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Diese Beschreibung macht deutlich, dass die Wohlfahrtsgewinne zu einem grossen Teil aus

der durch die Marktöffnung erzwungenen Restrukturierung der eigenen Wirtschaft erwach-

sen. Der Importdruck ist eine ebenso wichtige Quelle von positiven Wohlfahrtswirkungen wie

die verbesserten Absatzmöglichkeiten auf den Exportmärkten. Die Wohlfahrtswirkungen

hängen dabei stark von den durch die Integration verursachten Änderungen der relativen Prei-

se ab. Wenn man das Potenzial an Effizienzgewinnen abschätzen will, muss man untersuchen,

inwieweit erwartet werden darf, dass die Integration bestehende Unterschiede in den relativen

Preisen ausgleichen wird.

Vorteile der Spezialisierung und der Grösse (Skalenvorteile) sind eine zweite Quelle von Ef-

fizienzgewinnen. Mit zunehmender Marktgrösse können sich Unternehmen stärker speziali-

sieren und bei steigenden Skalenerträgen tiefere Durchschnittskosten realisieren. Hier er-

wachsen Wohlfahrtsgewinne nicht nur aus der besseren Anpassung an die Tauschbedingun-

gen des Weltmarktes, sondern zusätzlich aus grösserer produktiver Effizienz. Gegebene Out-

putmengen können mit geringerem Ressourceneinsatz hergestellt werden. Zusätzlich erhöht

sich die Wettbewerbsintensität. Für die Konsumenten resultieren tiefere Preise. Die Marktöff-

nung führt zudem zu einem höheren Marktvolumen und ermöglicht damit ein breiteres Spek-

trum an differenzierten Leistungen. Inwieweit solche Effizienzgewinne eintreten werden,

hängt entscheidend von bislang ungenutzten Grössenvorteilen und von der bestehenden Wett-

bewerbsintensität ab. Sehr häufig führen die Anpassungsprozesse zur Rationalisierung beste-

hender Filialnetze und zum Abbau von Überkapazitäten.

Die beiden bislang beschriebenen Anpassungsprozesse mobilisieren bestehende Produktivi-

tätspotenziale und ermöglichen es einer Volkswirtschaft, nach einem Anpassungspfad auf ein

höheres Wohlfahrtsniveau zu gelangen. Die unterliegende langfristige Wachstumsrate wird

davon aber nicht berührt. Anders argumentiert die Theorie endogenen Wachstums: Unterstellt

man, dass eine höhere Wettbewerbsintensität und eine grössere kumulierte Produktionserfah-

rung mehr wirtschaftlich nutzbares Wissen generieren, kann die Integration in grössere

Märkte auch die langfristige Wachstumsrate positiv beeinflussen. In diesem Falle sind die

Effizienzgewinne aus der Integration wesentlich höher als bei der komparativ-statischen Sicht

der beiden ersten Theorieansätze. Es werden nicht nur bestehende Produktionspotenziale bes-

ser ausgeschöpft, sondern die Integration erhöht den verfügbaren Bestand an wirtschaftlich

nutzbarem Wissen. Die empirisch entscheidende Frage ist allerdings, ob ein zu beobachtender

Integrationsprozess tatsächlich in relevantem Ausmasse zusätzliches Wissen generiert, so dass

die Produktivität des Ressourceneinsatzes langfristig erhöht wird.
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Wie relevant sind diese Überlegungen für die hier zu untersuchende Frage nach den wirt-

schaftlichen Vorteilen eines Dienstleistungsabkommens? Dies ist dabei zu beurteilen für die

mit einem Dienstleistungsabkommen im Vergleich zu den Bilateralen I zusätzlich erreichba-

ren Liberalisierungsschritte. Sieht man von den anschliessend diskutierten Wirkungen auf die

internationale Attraktivität des Standortes Schweiz für mobile Faktoren ab, so ist kaum mit

einer dauerhaften Erhöhung der Wachstumsrate zu rechnen. International tätige Dienstlei-

stungsfirmen der Schweiz sind bereits heute intensiv in den internationalen Wissenszusam-

menhang eingebunden. Die derzeit geschützten Dienstleistungsbranchen, für die grössere In-

tegrationswirkungen erwartet werden könnten, weisen hingegen kaum die erforderlichen ex-

ternen Skalenvorteile auf, welche die Grundlage für die Theorie des endogenen Wachstums

darstellen.

Offen ist aber, wie hoch die zu erwartenden wirtschaftliche Vorteile aus der besseren Ausnut-

zung komparativer Vorteile und aus Kostenvorteilen des grösseren Marktes sind. Zur präzisen

Beantwortung dieser Frage müsste ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewichtsmodell heran-

gezogen werden, da die volkswirtschaftlichen Gewinne aus der Verschiebung von Arbeit und

Kapital in Branchen mit höherer Wettbewerbsfähigkeit erwachsen. Für eine solche Analyse

fehlen jedoch die Daten, und sie hätte auch nicht im zeitlichen Rahmen dieses Kurzgutachtens

geleistet werden können. Die Aussagen in den beiden Hauptteilen des Gutachtens müssen sich

entsprechend darauf beschränken, die Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende

Wirtschaftstätigkeit aufzunehmen und daraus mögliche Konsequenzen für den gegenseitigen

Marktzutritt abzuleiten.

b) Regulatorisches Umfeld und Standortattraktivität

Die Überlegungen des vorangegangenen Abschnitts gehen von einer bestehenden Faktoraus-

stattung aus und fragen, inwieweit das wirtschaftliche Potenzial bei einer gegenseitigen

Marktöffnung besser genutzt werden kann. Dies ist in der heutigen Zeit ein unvollständiges

Bild. Kapital ist seit längerer Zeit mobil, was dazu führt, dass der Zinssatz weniger von der

relativen Verfügbarkeit, sondern von den Bedingungen auf den internationalen Finanzmärkten

bestimmt wird. Zunehmend werden aber auch Arbeitskräfte mobil. Dies wird sich im Ver-

hältnis der Schweiz zu Europa mit dem Abkommen zum freien Personenverkehr noch deut-

lich verstärken. Vor allem hoch qualifizierte Arbeitskräfte werden sich zunehmend nach der

relativen Attraktivität des regulatorischen Umfeldes geographisch verteilen.
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Dies gilt namentlich für selbständig Erwerbstätige, die mit ihren Leistungen einen geogra-

phisch weiten Markt bedienen (z.B. Beratungsdienstleistungen). Aber auch Unternehmen

können einzelne Funktionen je nach regulatorischer Ausgestaltung zunehmend freier über den

Raum verteilen. Für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes ist es somit entscheidend,

ein regulatorisches Umfeld anbieten zu können, das einkommensstarke Aktivitäten anzieht. Je

mobiler qualifizierte Arbeitskräfte werden, desto intensiver wird der Standortwettbewerb und

desto wichtiger ist es, ein attraktives Regulierungsumfeld zu entwickeln.

Wie würde sich nun ein allfälliges Dienstleistungsabkommen auf diesen Standortwettbewerb

auswirken? Als Vorfrage ist zu klären, wie weit ein Dienstleistungsabkommen zu einer Har-

monisierung der Regulierung führen würde. Die heutige EU-Verhandlungsposition ist sehr

weitgehend: Nach den verfügbaren Informationen soll ein solches Abkommen nur um den

Preis einer vollen Übernahme des Acquis Communautaire zu haben sein, und zwar nicht nur

des heutigen Bestandes der EU-Regulierung, sondern auch hinsichtlich der zukünftigen Über-

nahme von neuen EU-Erlassen7. Die Schweiz vertritt eine differenziertere Position, die eine

Angleichung nur dort ins Auge fasst, wo dies zur Sicherung des gegenseitigen Marktzuganges

notwendig ist. Wie das Verhandlungsergebnis aussehen wird, lässt sich zum heutigen Zeit-

punkt kaum bestimmen.

Als zweite Unsicherheit kommt hinzu, dass kaum generell beantwortet werden kann, wie sich

eine Angleichung des regulatorischen Umfeldes auf die Attraktivität für einkommensstarke

Aktivitäten auswirken wird. Es gibt Überlegungen, die einen positiven Zusammenhang nahe

legen, andere Argumente sprechen eher für einen Attraktivitätsverlust, wenn die Möglichkeit

zu differenzierenden Abgrenzungen verloren geht. Dieses Spannungsfeld lässt sich im Be-

reich der Finanzdienstleistungen gut illustrieren. Bei einer Übernahme des Acquis könnten

Fondsprodukte von der Schweiz aus europaweit vertrieben werden. Ebenso würde damit im

Versicherungsbereich das grenzüberschreitende Privatkundengeschäft, das gemäss heutiger

Rechtslage nicht zulässig ist, ermöglicht. Beide Argumente sprechen für eine Stärkung des

Wirtschaftsstandortes Schweiz. Auf der anderen Seite ist unverkennbar, dass grosse Teile der

privaten Vermögensverwaltung einen Vorteil aus der regulatorischen Abgrenzung zum EU-

Regime ziehen.

Angesichts der grossen Unsicherheiten lassen sich hinsichtlich der Standortattraktivität keine

allgemeinen Aussagen ziehen, obwohl diesem Zusammenhang für die gesamtwirtschaftliche

                                                          
7 Entsprechend dem Verhandlungsmandat der EU vom 17. Juni 2002.



14

Beurteilung eines Dienstleistungsabkommens grosse Bedeutung zukäme. Die beiden Haupt-

teile werden aber für die untersuchten Branchen die einzelnen Argumente nachzeichnen, so

dass zumindest Hinweise auf die Standortfrage gewonnen werden können.

Zusammengefasst lässt sich somit festhalten, dass dieses Kurzgutachten die theoretisch ab-

leitbaren Wirkungen eines Dienstleistungsabkommens nur sehr unvollkommen erfassen kann.

Es fehlen die genauen Bedingungen des Abkommens für die Herleitung der Standortwirkun-

gen in den einzelnen Branchen, die Auswirkungen auf die Liberalisierung in den wichtigen

Infrastrukturdienstleistungen könnten nur in detaillierten Branchenstudien ermittelt werden,

und es fehlen die Daten (und die Modellstruktur) für eine zuverlässige empirische Beurteilung

der gesamtwirtschaftlichen Wirkungen.

Die nachfolgenden Ausführungen in den beiden Hauptteilen beschränken sich im Wesentli-

chen darauf, die mit einem Dienstleistungsabkommen verbundenen Änderungen für die

grenzüberschreitende Markterschliessung detailliert aufzuzeigen und ökonomisch zu interpre-

tieren. Daraus lassen sich Hinweise auf die mit diesen Änderungen verbundenen zusätzlichen

Marktöffnungen gewinnen. Diese Hinweise sollen abschliessend zu einem Gesamturteil über

die zu erwartenden Wirkungen zusammengeführt werden.

A. DARSTELLUNG DER AKTUELLEN SITUATION

2. Die Dienstleistungsmärkte in der EU

Obzwar bereits mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft aus dem Jahre

1957 die Grundlage für einen Binnenmarkt im Dienstleistungsbereich geschaffen worden war,

sind die hierzu erforderlichen konkretisierenden und implementierenden Massnahmen in ih-

rem Gehalt bis heute weit hinter jenen im Warenbereich zurückgeblieben. Dieser Tatbestand

ist kein historischer Zufall, sondern liegt in der Natur des Dienstleistungshandels begründet.

Barrieren bestehen dort nicht aus Zöllen, sondern aus nicht-tarifären Massnahmen. Deren

handelsverzerrende Wirkung ist kaum durchschaubar und ihre Tragweite entsprechend schwer

zu messen. Verhandlungen über den Dienstleistungsbereich sind damit komplizierter als über

den Warenbereich. Hinzu kommt eine oft feste institutionelle Verankerung einzelner Dienst-

leistungen in staatlichen Regulierungssystemen. Während Güterzölle in einfachen Verord-

nungen festgeschrieben sind, betreffen Hemmnisse im Dienstleistungsbereich mitunter ge-

samte Marktstrukturen. Zuletzt ist zu beachten, dass diese Handelshemmnisse – im Gegensatz

zu Güterzöllen – in föderalen Staaten häufig auf Regelungen basieren, die in der Kompetenz
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von subföderalen Einheiten (Bundesländer, Kantone, Regionen etc.) liegen. Verhandlungen

müssen daher die entsprechenden Körperschaften zumindest indirekt mit einbeziehen, was

den Prozess verzögert.

2.1 Finanzdienstleistungen

Im Bankensektor führte die Zweite Bankenrechtskoordinierungsrichtlinie8 ab dem 1. Januar

1993 das Prinzip der Einheitslizenz ein, womit Kreditinstituten nach Erwerb einer einmaligen

Bewilligung die Möglichkeit eingeräumt wird, im gesamten EU-Raum tätig zu sein – sei es

durch Gründung von Niederlassungen oder durch grenzüberschreitende Transaktionen. Vor-

aussetzung hierfür war eine grundlegende Harmonisierung und daran anschliessende gegen-

seitige Anerkennung von Aufsichtsregeln und -praxis der einzelnen Mitgliedstaaten. Ver-

gleichbare Richtlinien wurden mit leichter Verzögerung und unter Berücksichtigung sektori-

eller Eigenheiten auch im Versicherungsbereich für das Leben- und das Nicht-Lebengeschäft

sowie im Bereich von Börsen und Wertpapieren erlassen.9

Keine Anwendung findet das Prinzip der Einheitslizenz derzeit im Rückversicherungsbereich,

welcher weiterhin national reguliert wird. Ob und wann sich dies allenfalls ändert, ist derzeit

kaum abschätzbar.10 Ebenfalls noch national geregelt ist das immer grössere Bedeutung ein-

nehmende Pensionskassengeschäft. Die private Rentenversicherung ist in einigen EU-Staaten

erst im Aufbau begriffen, die entsprechenden Volumina daher vorderhand noch gering.11 Bis-

her fehlen auch einheitliche aufsichtsrechtliche Bestimmungen als Voraussetzung für einen

Binnenmarkt. Eine entsprechende Rahmenordnung für das Pensionskassengeschäft dürfte

aber in Kürze beschlossen werden.12 Damit würde für die Anbieter in der EU auch die Mög-

lichkeit geschaffen, Kunden aus anderen EU-Ländern zu akquirieren.

Trotz Einheitslizenzkonzept ist ein einheitlicher Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen noch

lange nicht erreicht. Die wichtigsten der weiterhin bestehenden Barrieren gründen in erster

Linie auf

– einer fehlenden Harmonisierung im Steuerbereich,

                                                          
8 Richtlinie 89/646/EWG des Rates vom 15. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute.
9 Vgl. ausführlicher Grütter (2002) und den Integrationsbericht 1999 vom 3. Februar 1999.
10 Derzeit sind in einer Reihe unterschiedlicher internationaler Gremien Arbeiten in Gange, welche auf eine

gewisse Harmonisierung der Rückversicherungsregulierung abzielen. Vgl. Nebel (2002).
11 Vgl. auch Kapitel 5.
12 Vgl. den entsprechenden Kommissionsvorschlag in Europäische Kommission (2000) und Europäische

Kommission (2002a).
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– einer Einschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs aus Gründen des Allgemeininter-

esses (Konsumenten-, Anleger- und Systemschutz),

– aufwendigen nationalen Meldeerfordernissen,

– einer unterschiedlichen Umsetzung von Gemeinschaftsbeschlüssen in nationales Recht der

einzelnen Mitgliedstaaten, welche zu Inkonsistenzen bei der Behandlung identischer Ge-

schäfte führt und

– zahlreichen Interpretationsspielräumen bei gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen, wel-

che anwendende nationale Behörden zu einer Benachteiligung ausländischer Wettbewerber

nützen.13

Bei einer grossen Mehrheit der aufgeführten Handelsbarrieren handelt es sich nicht um for-

mell diskriminierende Regulierungen, welche Dienstleistungserbringer aus anderen EU-

Staaten aufgrund ihrer Nationalität benachteiligen. Vielmehr erschweren die Hemmnisse je-

dem neuen Anbieter den Marktzutritt. Barrieren müssen im übrigen nicht nur im regulatori-

schen Umfeld begründet liegen, sondern können auch auf kultur- und gesellschaftsbedingten

Eigenheiten der einzelnen EU-Staaten basieren. Unterschiedliche, für Aussenstehende schwer

durchschaubare administrative Abläufe, sprachliche Hindernisse und unbekannte Konsumge-

wohnheiten erschweren eine erfolgreiche Kundenbeziehung für ausländische Anbieter teil-

weise massiv. Der besondere Charakter von Finanzdienstleistungen, welcher in der Regel ein

starkes Vertrauensverhältnis zwischen Anbieter und Kunden voraussetzt, führt häufig zu einer

natürlichen Bevorzugung etablierter und lokal niedergelassener Dienstleistungserbringer.

Es ist schwierig, die genannten Barrieren im einzelnen zu identifizieren und ihre gesamthafte

Bedeutung schlussendlich zu quantifizieren. Anhaltspunkte finden sich jedoch beim Versuch,

das Integrationsniveau des europäischen Marktes für Finanzdienstleistungen nicht über eine

Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen zu bestimmen, sondern über den tatsächlich

stattfindenden Dienstleistungshandel zwischen den Mitgliedstaaten der EU. Im Bankenbe-

reich sind verfügbare Daten hierzu stark begrenzt. Ein von der Europäischen Kommission

herausgegebenes statistisches Kompendium zum Bankensektor14 beispielsweise versäumt es

systematisch, Angaben zum grenzüberschreitenden Geschäft innerhalb der EU zu liefern.

Verfügbar sind aus anderer Quelle die Anteile ausländischer Banken an den Bankaktiva der

einzelnen Mitgliedsländer. Eine Auswahl von EU-Ländern (mit der Schweiz als Vergleichs-

wert) zeigt hierbei ein in vielfacher Weise gemischtes Bild:

                                                          
13 Vgl. u.a. Heinemann und Jopp (2002), Oppenheimer, Wolff & Donelly (2001), PricewaterhouseCoopers

(2001), PricewaterhouseCoopers (2001a) und Europäische Kommission (2001).
14 Vgl. Europäische Kommission (2001b).
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Abb. 2: Anteile ausländischer Banken am Total der Bankaktiva15

Es fällt erstens auf, dass die Anteile ausländischer Banken grundsätzlich relativ gering sind.

Zweitens unterscheiden sich die einzelnen Mitgliedsstaaten der EU sehr stark: 1997 reichte

das Spektrum von 0.6 Promille ausländischen Anteils an den Bankaktiva in Italien bis zu 66

Prozent im Sonderfall Irland. Drittens liegt der Anteil ausländischer Banken am Total der

Bankaktiva in der Schweiz zwar deutlich hinter jenem in Grossbritannien, Irland oder Lu-

xemburg, aber klar vor jenem in Deutschland, Frankreich oder Italien. Viertens lässt sich kein

einheitlicher Trend aus dem Datenmaterial herauslesen. Es gilt zudem zu beachten, dass die

dargestellten Anteile den Grad der Integration innerhalb der EU aus zwei Gründen überzeich-

nen. Erstens sind im Anteil der ausländischen Banken auch die Institute aus Drittstaaten ent-

halten. Zweitens umfassen die Bankaktiva Anlagen im In- und Ausland. Auslandbanken sind

aber vorwiegend im internationalen Geschäft tätig. Ihr Anteil am Inlandgeschäft – der eigent-

liche Indikator für die gegenseitige Marktöffnung – wird entsprechend deutlich tiefer liegen.

Das zweite Argument wird insbesondere für die beiden "Ausreisser" Irland und Luxemburg

gelten.

Ein weiterer Anhaltspunkt für das Integrationsniveau im Bankensektor lässt sich in der Kor-

relation der Eigenkapitalrenditen in den einzelnen Mitgliedsländern finden. In einem vollstän-

dig integrierten Markt für Bankdienstleistungen ist davon auszugehen, dass sich die Durch-

                                                          
15 Die Zahlen stammen von der Financial Structure and Economic Development Database der Weltbank, wel-

che über http://www.worldbank.org/research/projects/finstructure/database.htm abgerufen werden kann. Die
Datenreihen enden generell im Jahre 1997.
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schnittsrenditen in den einzelnen Ländern gleichförmig bewegen, also hohe Korrelationsraten

aufweisen. Dies ist jedoch gemäss entsprechenden Untersuchungen weitgehend nicht der

Fall.16

Gesamthaft lässt sich die Aussage gut begründen, dass die Integration des Bankgeschäftes in

der EU trotz Binnenmarktkonzept noch wenig fortgeschritten ist.

Im Versicherungssektor finden sich Anhaltspunkte für die Marktintegration in den Angaben

zum anteilsmässigen Prämienvolumen ausländisch kontrollierter Versicherungsgesellschaften

und ausländischer Niederlassungen in einzelnen Mitgliedsländern. Im Nicht-Lebengeschäft

zeigt sich folgendes Bild:
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Abb. 3: Prämienanteile im Nicht-Lebengeschäft 199917

Wiederum ist zu berücksichtigen, dass beim Prämienanteil ausländisch kontrollierter Gesell-

schaften auch Mehrheitseigentümer aus Drittstaaten in die Berechnung einfliessen. Das darge-

stellte Integrationsniveau innerhalb der EU ist daher nach unten zu korrigieren. Einmal mehr

sticht vor allem die grosse Divergenz innerhalb der betrachteten Gruppe ins Auge. Insgesamt

lässt sich jedoch feststellen, dass ein doch beachtlicher Anteil des Prämienvolumens im Nicht-

Lebengeschäft der einzelnen EU-Mitgliedsländer ausländischen Gesellschaften zufliesst.

Im Lebengeschäft sieht das entsprechende Bild folgendermassen aus:

                                                          
16 Vgl. Buch und Heinrich (2002). Die Autoren berechnen für die Jahre 1979 bis 1996 einen durchschnittlichen

Korrelationskoeffizienten von 0.05, versäumen es allerdings, auf die Entwicklung dieser Zahl über die Jahre
hinweg näher einzugehen.

17 Vgl. Beckmann, Eppendorfer und Neimke (2002). „Ausländisch kontrolliert“ bezeichnet einen ausländischen
Kapitalanteil von wenigstens 50 Prozent.
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Abb. 4: Prämienanteile im Lebengeschäft 199918

Das Lebengeschäft zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass das durch die Präsenz auslän-

disch kontrollierter Gesellschaften und ausländischer Niederlassungen resultierende Integrati-

onsniveau insgesamt tiefer liegt als im Nicht-Lebengeschäft. Andererseits fällt auf, dass ein

signifikant geringerer Anteil ausländischer Präsenz über Niederlassungen abgewickelt wird.

In den beiden Darstellungen zum Versicherungsbereich blieb das direkt grenzüberschreitende

Geschäft ausgeklammert. Dies bedeutet, dass das Integrationsniveau unterschätzt worden ist.

Zahlen zur absoluten Höhe des direkt grenzüberschreitenden Geschäfts liegen nicht vor. Al-

lerdings kann dessen relative Bedeutung abgeschätzt werden, indem ein aus anderer Quelle

stammender Vergleich mit dem Geschäft über ausländische Niederlassungen zu Hilfe gezo-

gen wird. Dieser Vergleich basiert jedoch teilweise auf Angaben aus nur wenigen Mitglied-

staaten, so dass er nur Anhaltspunkte liefern kann. Die Bedeutung des grenzüberschreitenden

Geschäfts wird in der folgenden Grafik für einzelne Produkte im Nicht-Lebenbereich und für

den gesamten Lebenbereich in Bezug zum Geschäft über Niederlassungen gesetzt:

                                                          
18 Vgl. Beckmann, Eppendorfer und Neimke (2002).
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des Geschäft innerhalb der EU 199919

Es zeigt sich hier eine deutliche Trennung zwischen Nicht-Leben- und Lebenbereich. Letzte-

rer verzeichnet ein signifikant höheres Ausmass an direkt grenzüberschreitendem Geschäft.

Dies widerspiegelt einerseits die bereits zu Abbildung 4 gemachte Feststellung, dass das Ge-

schäft über Niederlassungen im Lebenbereich von relativ geringer Bedeutung ist. Andererseits

dürfte sich die Dominanz des grenzüberschreitenden Geschäfts im Lebenbereich in Abbildung

5 auch dadurch erklären lassen, dass sich dieses aufgrund der in geringerem Masse erforderli-

chen Nähe zum Kunden wesentlich einfacher gestalten lässt als im Nicht-Lebenbereich.20

Die oben vorgenommene Auswertung des zur Verfügung stehenden Datenmaterials bestätigt

die zu Beginn des Abschnitts gemachte Einschätzung, dass das Integrationsniveau innerhalb

der EU sowohl im Banken- als auch im Versicherungssektor derzeit klar begrenzt ist. Dies

dürfte namhafte wirtschaftliche Konsequenzen haben, zumal Untersuchungen davon ausge-

hen, dass zwischen einer vollständige Integration im Finanzdienstleistungsbereich und dem

Wachstum einer Volkswirtschaft ein durchwegs positiver Zusammenhang besteht.21 Angeregt

durch diese Erkenntnis legte die Kommission im Mai 1999 einen Aktionsplan (Financial Ser-

vices Action Plan) vor, welcher 42 konkrete Massnahmen mit unterschiedlicher Prioritätsstufe

                                                          
19 Eigene Schätzungen basierend auf Rohmaterial der Europäischen Kommission (2001a). Für jede Produktka-

tegorie musste aufgrund von Lücken im Datenmaterial jeweils eine neue Ländergruppe gebildet werden.
20 Die erforderliche Nähe zum Kunden ist mit der Schadenshäufigkeit stark positiv korreliert.
21 Vgl. De Gregorio (1999). Der Autor sucht anhand verschiedener ökonometrischer Untersuchungen einen

statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der Finanzmarktintegration und dem volkswirtschaftlichen
Wachstum. Seine Ergebnisse variieren stark mit der verwendeten Schätzgleichung, deuten aber tendenziell
auf einen messbar positiven Zusammenhang hin.



21

aufführt.22 Von diesen Massnahmen sind mittlerweile 26 in entsprechenden Beschlüssen um-

gesetzt worden.23 Dieser an sich beeindruckende Leistungsausweis wird dadurch relativiert,

dass rund zwei Drittel der beschlossenen Massnahmen keine gesetzgebende Tätigkeit erfor-

derten, wohingegen beinahe alle noch ausstehenden Massnahmen eine solche unabdingbar

machen.24 Zudem empfiehlt die Erfahrung mit der Integration anderer, durchaus vergleichba-

rer Finanzmärkte – namentlich der US-amerikanischen – eine gewisse Bescheidenheit in der

Erwartungshaltung hinsichtlich des innerhalb eines vernünftigen Zeitraums Machbaren.25

2.2 Übrige Dienstleistungssektoren

In den betrachteten Dienstleistungssektoren ausserhalb des Finanzdienstleistungsbereichs

kommt der Personenfreizügigkeit grosse grundsätzliche Bedeutung zu, da sie es ermöglicht,

personengebundene Dienstleistungen am Standort des Kunden zu erbringen und sich hierzu

temporär in dessen Heimatstaat zu begeben. Dies ist etwa für den Bausektor von grosser

Wichtigkeit. Um diese Freizügigkeit tatsächlich nutzen zu können, bedarf es in reglementier-

ten Berufen (beispielsweise Architekten, Rechtsanwälte oder Ärzte) der gegenseitigen Aner-

kennung beruflicher Befähigungsnachweise. Es wäre schlicht unzumutbar, vor Erbringung

einer Dienstleistung im Ausland die jeweiligen nationalen Befähigungsprüfungen zu absolvie-

ren. Sowohl Personenfreizügigkeit als auch die gegenseitige Anerkennung von Befähigungs-

nachweisen gelten innerhalb der EU als grundsätzlich verwirklicht.

Dennoch  sind auch hier zahlreiche Hindernisse auszumachen. Die folgende Darstellung gibt

einen groben und damit unvollständigen Überblick über die wichtigsten Handelsbarrieren in

den übrigen Dienstleistungssektoren, gegliedert nach den unterschiedlichen Stufen der

Dienstleistungserbringung:

                                                          
22 Vgl. Europäische Kommission (1999).
23 Gemäss dem letzten verfügbaren Statusbericht vom 3. Juni 2002, vgl. Europäische Kommission (2002a).
24 Vgl. eine Pressemitteilung der Union of Industrial and Employer’s Confederations in Europe vom 19. April

2002.
25 Vgl. Buch und Heinrich (2002) und Buch (2002).
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Stufe der Dienstleistungserbringung Auftretende Handelsbarrieren

Gründung einer Niederlassung Numerus Clausus Regeln (z.B. ein Kaminfeger pro
Gemeinde, eine Fahrschule pro 15'000 Einwohnern);
Territoriale Restriktionen (z.B. minimale
geographische Distanz zwischen zwei Optikern,
Eingrenzung der territorialen Ausbreitung eines
Sicherheitsdienstes); Nationalitätserfordernisse (z.B.
bei amtlich zugelassenen Geometern);
Genehmigungserfordernisse (z.B. sieben verschiedene
nationale und lokale Genehmigungen vor Gründung
eines Restaurants); Unvereinbarkeitsbestimmungen
(z.B. bzgl. Partnerschaften von Rechtsanwälten
einerseits und Steuerberatern oder Patentanwälten
andererseits)

Verwendung von Produktionsfaktoren für die
grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung

Personalbeschränkungen (z.B.
Notifizierungserfordernis bei temporärer Anstellung
von Bürgern anderer EU-Staaten, arbeitsmarktliche
Prüfung vor temporärer Anstellung von Bürgern aus
Drittstaaten); Beschränkung der Verwendung von
Ausrüstung und Material aus anderen EU-Staaten

Vermarktung der Dienstleistung Genehmigungserfordernisse (z.B. bei Werbung für
Lotterien); Werbeverbote (z.B. für Ärzte oder
Ingenieure); Werbebeschränkungen (z.B. für
Rechtsanwälte, welche nicht mit ihrem Spezialgebiet
auf sich aufmerksam machen dürfen; Verbot der
Verwendung von Fremdsprachen)

Vertrieb der Dienstleistung Niederlassungserfordernis (z.B. bei
Zertifizierungsanstalten für biologische Produkte);
Genehmigungserfordernisse (z.B. für Touristenführer,
Patentanwälte, Sicherheitsdienste);
Registrierungserfordernisse (u.a. auch mit Nachweis
eines Minimumkapitals)

Verkauf der Dienstleistung Unterschiedliches Vertragsrecht (z.B.
Verunmöglichung der Verwendung von
Standardverträgen im gesamten EU-Markt);
Preisvorschriften (z.B. für Sicherheitsdienste,
Schuldbetreibungsdienste); Unterschiedliche
Mehrwertsteuervorschriften

Abb. 6: Exemplarische Darstellung von Handelsbarrieren in den übrigen Dienstleistungssektoren26

Es gilt hervorzuheben, dass es sich beim allergrössten Teil der aufgeführten Handelsbarrieren

wiederum nicht um formell diskriminierende Regulierungen handelt, welche Dienstleistungs-

erbringer aus anderen EU-Staaten aufgrund ihrer Nationalität benachteiligen. Vielmehr er-

schweren die Hemmnisse den Marktzutritt für jeden neuen Anbieter – ganz unabhängig von

dessen Herkunft – , wobei allerdings deren wirtschaftliche Tragweite für ortsunkundige bzw.

grenzüberschreitend operierende Anbieter besonders gross ist. Vielfach werden an grenzüber-

                                                          
26 Basierend auf einem umfassenden Report der Europäischen Kommission (2002) zu Handelshemmnissen im
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schreitend tätige Dienstleistungserbringer auf geradezu pedantische Art und Weise die glei-

chen Anforderungen gestellt wie an die vor Ort niedergelassenen. Diese Anforderungen du-

plizieren dabei aber häufig die vom grenzüberschreitenden Anbieter bereits an seinem Domi-

zilstandort erfüllten Pflichten oder erbrachten Nachweise – und führen damit zu einer be-

nachteiligenden Doppel- oder Mehrfachbelastung.27 Dies betrifft etwa die Erfüllung gewisser

Qualifikationen, welche nur im Staat der Dienstleistungserbringung erworben werden können,

oder die obligatorische Mitgliedschaft in Verbänden, Kammern oder anderen Organisationen,

welche jeweils mit erheblichen Kosten verbunden ist.

Es ist derzeit unklar, inwiefern die Bestrebungen zur Schaffung eines Binnenmarkts für

Dienstleistungen in der EU auch auf diese formell nicht diskriminierenden Barrieren durch-

schlagen werden. Viele von ihnen sind stark in bestehende gesellschaftliche Strukturen einge-

bettet, deren Veränderung wohl noch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte in Anspruch nehmen

wird. Dennoch lässt sich vermuten, dass die Dynamik der europäischen Integration mittel- bis

längerfristig auch auf festgefahrene nationale oder regionale Eigenheiten einen mässigenden

Effekt ausüben dürften.

3. Die bestehenden Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU

3.1 Regulatorisches Umfeld

Wie bereits angedeutet, kommt dem Personenverkehrsabkommen aus den Bilateralen I gerade

im Dienstleistungsbereich grosse Bedeutung zu. Es bringt eine partielle Liberalisierung der

hier untersuchten übrigen Dienstleistungen. Die Finanzdienstleistungen werden hingegen

kaum vom Abkommen tangiert.28

Das Personenverkehrsabkommen schreibt einen Rechtsanspruch auf die Erbringung von

grenzüberschreitenden Dienstleistungen während maximal neunzig Arbeitstagen im Kalen-

derjahr fest. Dieser Rechtsanspruch gilt ab sofort, und zwar sowohl für selbständig Erwerbs-

tätige als auch für entsandte Arbeitnehmer.29 Das während einer zweijährigen Übergangsfrist

noch zulässige Bewilligungsverfahren darf nur mit der Einhaltung bestimmter Lohn- und Ar-

beitsbedingungen verknüpft werden. Nach der Übergangsfrist tritt an die Stelle der Bewilli-

                                                                                                                                                                                    
Dienstleistungsbereich.

27 Ausführlicher hierzu wiederum Europäischen Kommission (2002).
28 Art. 22 Abs. 3 ii) in Anhang I nimmt explizit alle einer Bewilligung unterstehenden Finanzdienstleistungen

vom Geltungsbereich des Abkommens aus.
29 Drittstaatsangehörige haben einen Anspruch nur dann, wenn sie vor der Entsendung bereits in den regulären

Arbeitsmarkt eines EU-Landes bzw. der Schweiz integriert waren, vgl. Art. 17 Bst. b) ii) in Anhang I.
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gungspflicht eine Meldepflicht, und es greift beidseitig die Entsenderichtlinie der EU.30 Aus-

genommen vom Anwendungsbereich des Personenverkehrsabkommens sind die durch Ar-

beitsvermittlung und Personalverleih zustandegekommenen Dienstleistungen.31

Eine zentrale Qualifizierung der Neunzig-Tage-Regelung findet sich auf schweizerischer

Seite in den entsprechenden Weisungen des Bundesamts für Ausländerfragen:32 Demnach

darf ein dienstleistungserbringendes Unternehmen aus der EU nur während neunzig Arbeits-

tagen Arbeitnehmer grenzüberschreitend entsenden – eine Rotation von Arbeitnehmern ist

damit ausgeschlossen. Gleichzeitig darf ein einzelner Arbeitnehmer auch für unterschiedliche

Unternehmen nicht mehr als neunzig Arbeitstage grenzüberschreitend tätig sein.

Selbständige Dienstleistungserbringer dürfen sich laut Personenverkehrsabkommen dauerhaft

im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei niederlassen, was zu einer Wettbewerbsinten-

sivierung beitragen sollte. Vorläufig gilt jedoch eine Übergangsfrist:33 Die Schweiz kann

während fünf Jahren die Zahl der Aufenthalte für Selbständige beschränken. Erst ab dem

sechsten Jahr kommt eine uneingeschränkte Niederlassungsfreiheit zum Tragen.

Das Personenverkehrsabkommen bringt im übrigen eine weitgehende gegenseitige Anerken-

nung von beruflichen Befähigungsnachweisen. Für einige besonders stark reglementierte Be-

rufe (namentlich Mediziner, Architekten und Rechtsanwälte) kommen hierbei spezielle EU-

Richtlinien zur Anwendung, welche die zu erfüllenden Anforderungen präzis umschreiben.

Diese können auf schweizerischer Seite zu Schwierigkeiten führen, sofern einzelne Lehrgänge

nicht den entsprechenden Lehrplänen in der EU genügen, wie dies beim traditionellen HTL-

Architekturstudium der Fall ist. Für solche Probleme sieht das Personenverkehrsabkommen

eine Beilegung im Rahmen eines gemischten Ausschusses vor.34

Neben dem Personenverkehrsabkommen kommt auch dem 1995 in Kraft getretenen GATS

eine gewisse Bedeutung in den bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU zu.

                                                          
30 Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsen-

dung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen.
31 Vgl. Art. 22 Abs. 3 i) in Anhang I.
32 Vgl. Weisungen und Erläuterungen über die schrittweise Einführung des freien Personenverkehrs zwischen

der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten (Wei-
sungen VEP), Dokument des Bundesamts für Ausländerfragen vom Februar 2002.

33 Vgl. Art. 10 des Personenverkehrsabkommens.
34 Die ursprüngliche Befürchtung, dass nur eidgenössisch anerkannte Befähigungsnachweise in den Geltungs-

bereich der gegenseitigen Anerkennung fallen (vgl. hierzu die Interpellation von Jean-Michel Cina vom 13.
Dezember 2001) und somit kantonale Nachweise grundsätzlich ausgeschlossen bleiben, ist unbegründet. Ob
ein bestimmter Berufsabschluss eidgenössisch oder kantonal geregelt wird, hat auf die Beurteilung der
Gleichwertigkeit durch die EU-Mitgliedstaaten keinen Einfluss (vgl. die Stellungnahme des Bundesrats vom
14. Juni 2002 zur Interpellation Cina).
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Da alle im Rahmen dieses Abkommens von den beiden Parteien eingegangenen Verpflichtun-

gen der Meistbegünstigungsklausel unterliegen, sind sie vollumfänglich auch auf die bilate-

ralen Beziehungen anwendbar. Ein Blick in die Verpflichtungslisten sowohl der Schweiz als

auch der EU macht allerdings schnell deutlich, dass darin ein ausgeprägter Schwerpunkt auf

Modus 3 gelegt wird – also die Dienstleistungserbringung über eine dauerhafte physische

Präsenz. Die entsprechenden Bestimmungen erleichtern die Gründung von Tochtergesell-

schaften ausländischer Unternehmen. Sowohl im Bereich der direkt grenzüberschreitenden

Dienstleistungen (Modus 1) als auch in Fragen des temporären Aufenthalts des Dienstlei-

stungserbringers im Land des Kunden (Modus 4) finden sich nur wenig substantielle Ver-

pflichtungen. Im Rahmen von Modus 4 wurden einzig gewisse Erleichterungen für Transfers

von Managern innerhalb eines Konzerns geschaffen, zudem besteht die Möglichkeit der tem-

porären Entsendung von Spezialisten in einigen ausgewählten Sektoren. Auch das für den

Finanzdienstleistungssektor geschaffene Zusatzabkommen aus dem Jahre 199735 ändert an

diesem Tatbestand wenig. Insbesondere wurde auch dort das direkt grenzüberschreitende Ge-

schäft weitestgehend ausgeklammert.36

Im Bereich des direkten Nicht-Lebengeschäfts wurde 1989 ein bilaterales Abkommen zwi-

schen der Schweiz und der EU geschlossen.37 Es liberalisiert gegenseitig die Gründung von

Niederlassungen und untersagt damit erschwerende Zulassungs- oder Tätigkeitsbedingungen.

Abgesehen von seiner sektoriellen Begrenzung unter Ausklammerung des wichtigen Leben-

bereichs bringt es auch keinerlei Erleichterung beim grenzüberschreitenden Geschäft.

Das regulatorische Umfeld zwischen der Schweiz und der EU im Dienstleistungsbereich wird

zuletzt auch durch eine kleine Zahl von Abkommen zwischen der Schweiz und einzelnen EU-

Mitgliedstaaten bestimmt. Zu erwähnen ist beispielsweise die auf Ersuchen der Schweiz ge-

schlossene Vereinbarung mit Deutschland aus dem Jahre 1998, welche einen beidseitig be-

willigungsfreien Aufenthalt für Dienstleistungserbringer im Messestandbau- und Montagebe-

reich bis zu neunzig Tagen ermöglicht.38 Im Finanzdienstleistungsbereich konnte die Eidge-

nössische Bankenkommission (EBK) im Jahr 2000 eine Vereinbarung mit der französischen

Commission des opérations de bourse (COB) schliessen, welche den freien Vertrieb von An-

                                                          
35 Vgl. Fünftes Protokoll zum GATS vom 3. Dezember 1997, Dokument-Nr. S/L/45.
36 Vgl. das Positionspapier des Bundesverbands der Deutschen Industrie mit dem Titel „Opening the World

Market for Services“ vom Oktober 2001.
37 Vgl. das Abkommen zwischen der Schweiz und der EWG betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme

der Lebensversicherung vom 10. Oktober 1989.
38 Vgl. eine Pressemitteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 5. Oktober 1998. Die

Bau- und Baunebenbranche fallen nicht in den Anwendungsbereich der Vereinbarung.
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lagefonds in beiden Ländern gewährleistet.39 Auf schweizerischer Seite profitieren davon die

Effektenfonds gemäss Kapitel 3, Abschnitt 2 des Anlagefondsgesetzes.40 Auch mit anderen

Aufsichtsbehörden – namentlich in Deutschland, Spanien und Österreich – wären von Seiten

der EBK entsprechende Vereinbarungen gewünscht gewesen. Die Gespräche hierzu sind bis

auf weiteres aber blockiert. Generell haben bilaterale Abkommen mit einzelnen EU-Ländern

einen äusserst schweren Stand. Einerseits haben die Mitgliedstaaten ihre Aussenhandelskom-

petenz weitgehend an die Gemeinschaft abgetreten – wenn auch bei den Dienstleistungen

(bisher) in geringerem Masse als im Warenbereich.41 Andererseits sind solche Abkommen

aufgrund der Multiplikation von notwendigen Verhandlungsrunden sehr zeit- und kostenin-

tensiv. Zuletzt ist nicht gewährleistet, dass mit verschiedenen Mitgliedstaaten ein und dieselbe

Regelung ausgehandelt werden kann, was die Schaffung eines homogenen Wirtschaftsraums

erschwert.

3.2 Indikatoren der bilateral gehandelten Volumina

Eine umfassende Darstellung der zwischen der Schweiz und der EU gehandelten Volumina

im Dienstleistungsbereich scheitert an teilweise nicht erhobenen und teilweise nicht zugängli-

chen Daten.

Die von der Schweizerischen Nationalbank erstellte Dienstleistungsbilanz weist einzig das

Total der Ein- und Ausfuhren über alle Handelspartner aus. Daher kann weder der grenzüber-

schreitende Handel mit der EU noch jener mit einzelnen Mitgliedsländern isoliert werden.

Dennoch gibt es hierfür Anhaltspunkte. So lassen sich aus den Export- und Importzahlen je-

ner Länder, welche eine geographische Gliederung ihrer Dienstleistungsbilanz kennen,42

Rückschlüsse auf die jeweiligen schweizerischen Positionen ziehen. Die grösste Problematik

besteht hier darin, dass diese aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft und Erhebungsweise

keine konsistente Gesamtdarstellung ermöglichen. Abbildung 7 nimmt basierend auf den ver-

fügbaren Angaben eine Schätzung des Dienstleistungshandels zwischen der Schweiz und den

EU-Mitgliedstaaten vor:

                                                          
39 Vgl. Eidgenössische Bankenkommission (2000).
40 Vgl. das Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 18. März 1994.
41 Vgl. zur diesbezüglichen Kompetenzproblematik innerhalb der EU Messerlin (2001).
42 Die Schweiz ist neben der Türkei, Mexiko, Polen, Tschechien, Neuseeland und Island das einzige OECD-

Land, welches über keine geographische Gliederung der Dienstleistungsbilanz verfügt.
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Abb. 7: Geographisch gegliederte Dienstleistungsbilanz der Schweiz 200143

Deutschland dominiert gemäss dieser Schätzung den Dienstleistungshandel zwischen der

Schweiz und der EU mit einem export- und importseitigen Anteil von jeweils rund 29 Pro-

zent. Die skandinavischen EU-Mitglieder sowie Irland, Portugal und Griechenland spielen

hingegen eine geradezu marginale Rolle.

Wie bereits im einleitenden Kapitel geschildert, bleiben in der Dienstleistungsbilanz jene Ein-

nahmen unberücksichtigt, welche durch dauerhafte physische Präsenz im Ausland generiert

werden (Modus 3 des GATS). Indirekte Anhaltspunkte für das Volumen dieses Geschäfts

könnten aus den Zahlen zum Bestand der schweizerischen Direktinvestitionen im Ausland

gewonnen werden. Leider ist auch hier das verfügbare Datenmaterial sehr dünn: Zwar ist be-

kannt, dass die schweizerischen Dienstleistungserbringer im Jahr 2000 in der EU über einen

Kapitalbestand von 116,1 Mrd. Franken verfügten. Dies entspricht 47,0 Prozent des gesamten

Kapitalbestands schweizerischer Dienstleistungserbringer im Ausland und basiert auf einem

jährlichen durchschnittlichen Wachstum seit 1996 von 24,5 Prozent. Allerdings ist weder eine

Gliederung nach einzelnen EU-Staaten noch nach einzelnen Dienstleistungssektoren zugäng-

lich.44

                                                          
43 Eigene Schätzungen basierend auf OECD (2002) und Schweizerische Nationalbank (2002). Ausgangspunkt

für die Schätzung ist, dass der EU-Raum für die Schweiz im grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel
den selben prozentualen Stellenwert hat wie im Warenhandel.

44 Die Schweizerische Nationalbank führte eine Sondererfassung und -auswertung zu den Personal- und Kapi-
talbeständen schweizerischer Unternehmen im Ausland für die Jahre 1985 bis 1998 durch, welche sowohl ei-
ne Gliederung nach Ländern als auch nach rund neun verschiedenen Dienstleistungssektoren ausweist. Vgl.
Henneberger und Ziegler (2001). Der Zugang zu diesem Datenmaterial wurde aber ausdrücklich verweigert.
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Für einzelne ausgewählte Dienstleistungssektoren ist zusätzliches Datenmaterial verfügbar,

welches mehr oder weniger geeignete Indikatoren für das Volumen im Dienstleistungshandel

bietet. Im Bankenbereich werden von der Schweizerischen Nationalbank jährlich die bilan-

zierten Guthaben und Verpflichtungen gegenüber dem Ausland länderweise aufgeführt. Dies

gilt auch für Guthaben und Verpflichtungen aus dem Treuhandgeschäft. Die folgende Abbil-

dung stellt die Guthaben gegenüber den einzelnen EU-Ländern dar. Wenn damit auch keine

konkreten Aussagen über das Volumen des Dienstleistungshandels – sei es grenzüberschrei-

tend oder über eine dauerhafte physische Präsenz – im Bankenbereich ermöglicht werden,

lässt sich doch zumindest die sehr unterschiedliche Bedeutung einzelner EU-Staaten für die

schweizerischen Banken herauslesen:
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Abb. 8: Guthaben Schweizer Banken gegenüber Kunden in EU-Staaten am 31. Dezember 200045

Wie schon in der geschätzten Dienstleistungsbilanz aus Abbildung 7 kommt hier den skandi-

navischen EU-Mitgliedern sowie Portugal und Griechenland wiederum ein relativ unbedeu-

tender Stellenwert zu. Zu beachten ist, dass die unterschiedliche Marktbedeutung grundsätz-

lich auch auf uneinheitlichen Marktzugangsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten

beruhen kann.

                                                                                                                                                                                    
Auch ein Einblick in die dem seco vorliegenden weitergehenden Zahlen zu den Direktinvestitionen im Aus-
land wurde nicht gewährt.

45 Basierend auf Schweizerische Nationalbank (2001).



29

Im Versicherungsbereich liegen Angaben zum Prämienvolumen schweizerischer Gesell-

schaften nach Absatzmärkten vor, wobei einzig die gesamte Gruppe der EU-Länder vom üb-

rigen Ausland separiert wird:
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Abb. 9: Prämieneinnahmen schweizerischer Versicherungsgesellschaften im Jahr 2001 und durchschnittliche

jährliche Wachstumsraten 1998-200146

Einmal mehr nimmt der  europäische Markt – trotz nicht gewährleistetem grenzüberschreiten-

dem Zugang im Direktversicherungsbereich – einen zentralen Stellenwert im schweizerischen

Versicherungsgeschäft ein. Dies gilt für sowohl für das Leben- als auch insbesondere für das

Nicht-Leben- und das Rückversicherungsgeschäft.

3.3 Handelsbarrieren

Bei der Analyse von Handelsbarrieren zwischen der Schweiz und der EU ist eine Unterschei-

dung in zwei grundsätzlich verschiedene Kategorien angezeigt. Einerseits wird der Dienstlei-

stungshandel zwischen den beiden Parteien dadurch signifikant gehemmt, dass beide selbst

über keinen homogenen Binnenmarkt im Dienstleistungsbereich verfügen. Für die EU wurde

dieser Tatbestand bereits in Kapitel 2 ausführlich dargelegt. Auch die Schweiz weist trotz

Binnenmarktgesetz47 weiterhin interkantonale Barrieren auf, insbesondere im Bereich der

reglementierten Berufe.48 Andererseits entstehen Handelshemmnisse dadurch, dass die

Schweiz kein Mitglied der EU (bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums) ist. Abgesehen von

gewissen, kaum zu prognostizierenden langfristigen Impulsen für das schweizerische Bin-

nenmarktprogramm dürfte ein bilaterales Dienstleistungsabkommen einzig auf die letztge-

                                                          
46 Vgl. die Jahresberichte des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) aus den Jahren 1998 bis 2001.
47 Vgl. Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt.
48 Vgl. u.a. seco (2002).
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nannte Art von Handelshemmnissen einen positiven Effekt ausüben. Diese werden daher im

Folgenden einer genaueren Prüfung unterzogen.

a) Finanzdienstleistungen

Im Finanzdienstleistungssektor fehlt den von der Schweiz aus operierenden Anbietern eine im

gesamten EU-Raum gültige Einheitslizenz. Damit bleibt es schweizerischen Banken und Di-

rektversicherungen verwehrt, basierend auf einer einmaligen Bewilligung einerseits unbe-

schränkt Niederlassungen im EU-Raum zu gründen und andererseits restriktionslos grenz-

überschreitend von der Schweiz aus tätig zu werden.49 Allerdings besteht die Möglichkeit zur

Gründung von Tochtergesellschaften im EU-Raum, welche dann von allen Vorzügen der Ein-

heitslizenz profitieren. Umgekehrt haben Banken und Direktversicherungen aus der EU, wel-

che ihre Produkte in der Schweiz anbieten wollen, keinen rechtlich gesicherten Anspruch auf

Niederlassung und grenzüberschreitendes Geschäft.50 Sie können aber ebenfalls auf die Grün-

dung einer Tochtergesellschaft in der Schweiz zurückgreifen. Einschränkend zu erwähnen ist

das in zahlreichen Schweizer Kantonen bis heute gültige Gebäudeversicherungsmonopol,

welches den Marktzutritt sowohl in- als auch ausländischen Anbietern verunmöglicht.

Die fehlende Einheitslizenz für schweizerische Banken und Direktversicherer hat zur Folge,

dass das grenzüberschreitende Geschäft von der Schweiz aus grundsätzlich unterbunden ist.

Davon ist selbst das Offshore-Banking verstärkt betroffen. Das deutsche Bundesaufsichtsamt

für das Kreditwesen sieht in einer jüngeren Stellungnahme bereits im Ansprechen potentieller

Kunden auf deutschem Territorium einen nicht gestatteten grenzüberschreitenden Dienstlei-

stungsverkehr.51 Obzwar derzeit ungesichert ist, inwieweit sich diese Auffassung durchsetzen

wird, zeigt sich doch zumindest, wie strikt die Untersagung des grenzüberschreitenden Ge-

schäfts in zentralen Finanzdienstleistungsbereichen gehandhabt wird.

Umgekehrt ist auch das grenzüberschreitende Direktversicherungsgeschäft mit Schweizer

Kunden von der EU aus untersagt.52 Das grenzüberschreitende Bankengeschäft von der EU

aus unterliegt hingegen laut Aussage von Branchenkennern aufgrund einer liberalen Praxis

der Eidgenössischen Bankenkommission derzeit keinen wesentlichen Beschränkungen.

Da der Rückversicherungsbereich zumindest vorläufig nicht dem Konzept der Einheitslizenz

unterliegt, besteht zwar einerseits innerhalb der EU kein rechtlich gesicherter Anspruch auf

                                                          
49 Wie bereits erwähnt, besteht jedoch eine beidseitige Niederlassungsfreiheit für Nicht-Lebensversicherungen.
50 Vgl. qualifizierend die vorhergehende Fussnote.
51 Vgl. einen entsprechenden Artikel in der Börsen-Zeitung vom 12. Juni 2002.
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Niederlassung und grenzüberschreitendes Geschäft. Schweizerischen Rückversicherern ent-

steht andererseits folglich aber auch kein Nachteil aus der Nichtmitgliedschaft der Schweiz in

der EU. Grundsätzlich ist das Rückversicherungsgeschäft sowohl in den EU-Ländern als auch

in der Schweiz wenig reguliert,53 so dass heute kaum Probleme beim gegenseitigen Marktzu-

tritt auftreten.

Im Bereich der Versicherungsbroker findet das Einheitslizenzkonzept in der EU erst seit kur-

zem Anwendung.54 Bis anhin war das grenzüberschreitende Geschäft von der Schweiz aus in

einzelnen EU-Ländern (insbesondere Deutschland und Frankreich) möglich.55 Dies dürfte

sich jedoch nun ändern, sofern keine entsprechenden bilateralen Vereinbarungen getroffen

werden können. Umgekehrt ist die grenzüberschreitende Tätigkeit von Versicherungsbrokern

aus der EU in der Schweiz untersagt.56

Konsequenzen hat das Einheitslizenzkonzept auch für den Schweizer Anlagefondsstandort.

Ein Fonds schweizerischen Rechts benötigt in jedem EU-Land, in welchem ein Vertrieb er-

folgen soll, eine eigene Bewilligung. Da die schweizerischen Effektenfonds den europäischen

Anforderungen entsprechen,57 wird diese Bewilligung zwar regelmässig erteilt. Dennoch ist

damit ein grösserer zeitlicher und finanzieller Aufwand verbunden. Umgekehrt benötigen

Fonds nach EU-Recht eine Bewilligung in der Schweiz, welche mit den gleichen Auflagen

verbunden ist wie die Bewilligung für Fonds schweizerischen Rechts.

b) Übrige Dienstleistungssektoren

In den übrigen Dienstleistungssektoren ist in Hinsicht auf Barrieren, welche nicht in der Un-

vollkommenheit des europäischen bzw. des schweizerischen Binnenmarkts begründet sind,

vor allem auf die Begrenzung der durch das Personenverkehrsabkommen gewährten Dienst-

leistungsfreiheit auf neunzig Arbeitstage hinzuweisen. Eine Einschätzung, inwieweit diese

zeitliche Vorgabe eine umfangreiche grenzüberschreitende Marktbearbeitung behindert, ist

zum heutigen Zeitpunkt schwierig, da noch keine Erfahrungswerte vorliegen. Sie scheint aber

bei nüchterner Betrachtung zumindest für einen Grossteil der übrigen Dienstleistungssektoren

                                                                                                                                                                                    
52 Vgl. hierzu explizit WTO (2000).
53 Einen Ausnahmetatbestand stellt das Rückversicherungsgeschäft im Bereich der Verkehrsflugzeuge dar. Die

Schweiz untersagt hier das grenzüberschreitende Geschäft.
54 Vgl. die Richtlinie 2002/92/EG vom 9. Dezember 2002 über Versicherungsvermittlung.
55 Vgl. einen Vortrag von Herrn Hans-Rudolf Strickler im Rahmen des Broker Forums 2002 in Zürich am 12.

September 2001.
56 Vgl. hierzu explizit WTO (2000).
57 Für die Kategorie der Übrigen Fonds gemäss Kapitel 3, Abschnitt 3 des Anlagefondsgesetzes trifft diese

Aussage jedoch nicht zu.
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ausreichend zu sein. Allenfalls im Baugewerbe, welches häufig auf längere physische Prä-

senzzeiten am Ort der Dienstleistungserbringung angewiesen ist, könnte das grenzüber-

schreitende Geschäft durch die Neunzig-Tage-Regel spürbar beeinträchtigt bleiben.

Die der Schweiz zugestandene Übergangsfrist in Hinsicht auf die Gewährung der Niederlas-

sungsfreiheit für selbständige Dienstleistungserbringer stellt zwar keine eigentliche Handels-

barriere dar, da die in der Schweiz erfolgende Dienstleistung eines aus der EU stammenden

Dienstleistungserbringers nach dessen Niederlassung in der Schweiz nicht mehr als grenz-

überschreitend gewertet wird. Dennoch verzögert die Übergangsfrist eine zusätzliche Wett-

bewerbsintensivierung in der Schweiz um bis zu fünf Jahre.

Abgesehen davon ist zu beachten, dass das Personenverkehrsabkommen keinen Einbezug der

Schweiz in die Zollunion der EU bringt. Damit werden sich beim grenzüberschreitenden

Dienstleistungsverkehr weiterhin gewisse administrative Hindernisse bei der temporären Ein-

fuhr von Arbeitsgeräten ergeben.

B. VORTEILE EINER WEITEREN DIENSTLEISTUNGSLIBERALISIERUNG

4. Die künftige Liberalisierung im Bereich des GATS

Im Februar 2000 haben die WTO Mitglieder in Ausführung des Auftrages aus der Uruguay-

Runde neue Verhandlungen über eine weitergehende multilaterale Liberalisierung des

Dienstleistungshandels aufgenommen, die im November 2001 in das Verhandlungsmandat

der Doha-Runde übertragen wurden. Diese Verhandlungen beschäftigen sich einerseits mit

einer zu schaffenden Rahmenordnung für jene Themen, welche in der Uruguay-Runde weit-

gehend ausgeklammert blieben (Subventionen, Schutzmassnahmen, öffentliches Beschaf-

fungswesen). Andererseits soll mit dem traditionellen bilateralen Request-Offer-Verfahren ein

verbesserter Marktzugang erreicht werden. Für die vorliegende Studie sind vor allem mögli-

che Fortschritte im Marktzugang von Interesse.

Das Verhältnis von bilateralen Verhandlungen und GATS-Regelwerk wird besser verständ-

lich, wenn man sich die unterschiedlichen Ansatzpunkte vor Augen hält. Ein im Rahmen der

Bilateralen II ausgehandeltes Dienstleistungsabkommen mit der EU würde die Schweiz in das

EU-Binnenmarktkonzept integrieren. Auch wenn nach wie vor erhebliche Probleme der Um-

setzung bestehen, worauf in Kapitel 2 hingewiesen wurde, entspricht dies einer umfassenden

Integration über alle Formen der Dienstleistungserbringung und Dienstleistungsbranchen. Die

Bilateralen I liberalisieren den im Gutachten betrachteten Dienstleistungshandel, soweit er an
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die Personenfreizügigkeit anknüpft. Wie bereits mehrfach angesprochen, betrifft dies insbe-

sondere das Recht auf Niederlassung für selbständig Erwerbstätige, die gegenseitige Aner-

kennung von Diplomen und Ausbildungsgängen sowie den zeitlich begrenzten Aufenthalt für

die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen. Obwohl diese Anknüpfung je

nach Branche ungleich weit liberalisiert, ist keine spezifische Branchenbindung im Abkom-

men enthalten. Ganz anders im GATS. Hier werden Marktzutritt und Inländerbehandlung

nach Sektoren und Art der Dienstleistungserbringung (Modi) umschrieben. Das Ausmass der

Marktöffnung muss somit aus den einzelnen Verpflichtungen ermittelt werden.

Bilaterale I, GATS und Dienstleistungsabkommen im Rahmen der Bilateralen II haben somit

je unterschiedliche Liberalisierungsansätze und Reichweiten, die sich teilweise überschneiden

teilweise aber auch nur für das jeweilige Vertragswerk gelten. Schematisch lässt sich das

Verhältnis wie folgt skizzieren:

Bilaterales Dienstleistungsabkommen

GATS Bilaterale I

Abb. 10: Verhältnis zwischen bilateralem Dienstleistungsabkommen, GATS und Bilateralen I

Für die wirtschaftliche Beurteilung eines Dienstleistungsabkommens mit der EU ist entschei-

dend zu wissen, welche Bereiche weder durch die Bilateralen I noch durch die GATS-

Verhandlungen abgedeckt sind. Die Ergebnisse der GATS-Verhandlungen sind allerdings

noch weitgehend offen, sodass es schwierig ist, verlässliche Aussagen zu machen. Drei all-

gemeine Bemerkungen sind für die Interpretation wichtig:

a) Was den internen Marktzugang und damit die Liberalisierung der schweizerischen

Dienstleistungsmärkte betrifft, liessen sich die Vorteile eines Dienstleistungsabkommens

über entsprechende GATS-Verpflichtungen autonom realisieren. Die Tatsache, dass ent-
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sprechende Verpflichtungen auf Meistbegünstigungsbasis auf alle WTO-Mitglieder aus-

gedehnt werden müssen, ist wirtschaftlich eher ein Vorteil als ein Nachteil, da die Gefahr

von Handelsumlenkung vermieden wird.

b) GATS-Verpflichtungen definieren den Zugang auf die schweizerischen Dienstleistungs-

märkte, sie geben aber nicht automatisch Gegenrecht für den Marktzutritt auf die EU-

Märkte. Dieser wird nur soweit gesichert, als die EU bereit ist, ihrerseits in den GATS-

Verhandlungen Bindungen einzugehen, die wiederum gemäss der geforderten Meistbe-

günstigung auf alle Partner ausgedehnt werden müssten.

c) Betrachtet man die Verhandlungsgeschichte im GATT, so ist kaum anzunehmen, dass es

im Rahmen des GATS in absehbarer Zeit zu einer umfassenden Beseitigung von Handels-

barrieren im Dienstleistungsbereich zwischen der Schweiz und der EU kommen kann. Die

multilaterale Handelsliberalisierung ist zwar ein stetiger Prozess, der aber aufgrund der

divergierenden Interessen der zahlreichen Verhandlungspartner nicht zu schnellen Fort-

schritten führt. Obwohl die Aushandlung des GATS im Rahmen der Uruguay-Runde ei-

nen eigentlichen Meilenstein in der Öffnung der weltweiten Dienstleistungsmärkte dar-

stellt, ist vorderhand erst einmal eine brauchbare Rahmenordnung vorhanden, auf deren

Grundlage langfristig über konkrete Verbesserungen beim Marktzugang verhandelt wer-

den kann.

Die Verpflichtung auf Meistbegünstigung, die in Verhandlungen wirksame Forderung nach

Reziprozität und die Komplexität des Verhandlungsprozesses innerhalb der WTO machen es

somit unwahrscheinlich, dass die Ergebnisse eines Dienstleistungsabkommens mit der EU

über GATS-Verhandlungen reproduziert werden könnten, weder als einseitige Marktöffnung

der Schweiz, noch als gegenseitig abgesprochene Liberalisierung. Trotzdem soll hier festge-

halten werden, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Marktöffnung schweizerischer Dienst-

leistungsmärkte grundsätzlich auch ohne EU-Abkommen erreichbar wären.

Mittlerweile liegen die Forderungen der EU an die Schweiz und jene der Schweiz an die EU

im Rahmen des Verfahrens zum verbesserten Marktzugang vor.58 Es sind Positionspapiere in

einer frühen Phase der Verhandlungen, die teilweise noch erheblich vom realistischerweise zu

erwartenden Verhandlungsergebnis entfernt liegen können. Zudem wird das Ergebnis auch

davon abhängen, welche Zugeständnisse die beiden Partner anderen WTO-Mitgliedern ma-

                                                          
58 Vgl. die Dokumente „Request from the EC and its Member States to Switzerland“ und „Request submitted

by Switzerland to the European Union and its Member States“ (ohne Datum).
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chen, die im Rahmen der Meistbegünstigung dann ebenfalls auf das Verhältnis Schweiz – EU

anwendbar sind.

Trotz aller Vorsicht, die bei der Interpretation der beiden Forderungspapiere angebracht wer-

den muss, lassen sich doch einige Schwerpunkte erkennen:

a) Im Vergleich zum heutigen Rechtsstand nach Abschluss der Bilateralen I würden erfolg-

reiche GATS-Verhandlungen vor allem im Bereich der Business Services ("übrige

Dienstleistungen" im Sprachgebrauch dieses Gutachtens) einen verbesserten Anspruch auf

gegenseitigen Marktzugang bieten. Aus beiden Forderungslisten ist ersichtlich, dass das

direkt grenzüberschreitende Geschäft (Modus 1) und die geschäftliche Präsenz (Modus 3)

deutlich stärker gebunden werden sollen. Man mag einwenden, dass dies einfach die ge-

genwärtige, liberale Praxis widerspiegelt. Eine Bindung des tatsächlich Erreichten ist aber

trotzdem positiv zu werten. Zudem ist zu sehen, dass der Anspruch auf Niederlassung in

den Bilateralen I an die Personenfreizügigkeit gebunden ist und somit von juristischen

Personen nicht beansprucht werden kann. Zusammen mit der gegenseitigen Anerkennung

von Diplomen und Berufsabschlüssen aus den Bilateralen I könnte ein erfolgreicher Ab-

schluss der GATS-Verhandlungen im Bereiche der Business Services nahe an die Ergeb-

nisse eines Dienstleistungsabkommens herankommen.

b) Die im Abkommen über die Personenfreizügigkeit enthaltene Möglichkeit für den kurzfri-

stigen Aufenthalt von Personen zur Dienstleistungserbringung (Modus 4) wird in den

GATS-Papieren nur sehr selektiv angesprochen (zeitlich begrenzter Aufenthalt von Füh-

rungspersonen in Niederlassungen oder von Spezialisten im Rahmen von Dienstleistungs-

projekten). Die GATS-Verhandlungen werden mit Sicherheit unterhalb der mit dem Per-

sonenabkommen erreichten Liberalisierung liegen. Die dort enthaltene Einschränkung auf

90 Tage pro Jahr kann deshalb nur über ein Dienstleistungsabkommen beseitigt werden.

c) Die Forderung nach verbesserten Möglichkeiten zum direkt grenzüberschreitenden Ge-

schäft im Banken- und Versicherungsbereich wird, von wenigen Ausnahmen abgesehen,

weder von der EU noch von der Schweiz aufgenommen. Auch hier kann nur ein bilatera-

les Dienstleistungsabkommen eine gegenseitige Marktöffnung bringen.

d) Bei den Infrastrukturdienstleistungen lässt sich noch kein klares Bild gewinnen. Die EU

hat Forderungen bei den Postdienstleistungen angemeldet, in der schweizerischen Liste

fehlt ein entsprechender Eintrag. Beide Partner melden an, dass im Bereiche der Umwelt-
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dienstleistungen Verhandlungen gewünscht werden, allerdings ohne Angabe von konkre-

ten Liberalisierungsforderungen. In beiden Listen fehlen Ausbildungs- und Gesundheits-

dienstleistungen. Bei den Infrastrukturdienstleistungen würde ein bilaterales Dienstlei-

stungsabkommen auf jeden Fall weiter gehen, wobei eingangs erwähnt wurde, dass die

mit der Marktöffnung verbundenen internen Liberalisierungsprogramme der EU sektor-

spezifisch und zur Zeit in den Mitgliedsländern erst teilweise umgesetzt sind.

Auch bei optimistischen Annahmen über den Ausgang der Dienstleistungsverhandlungen im

Rahmen des GATS verbleiben zumindest drei wichtige Bereiche, die nur über ein bilaterales

Dienstleistungsabkommen liberalisiert werden können: Das direkt grenzüberschreitende Ge-

schäft im Finanzdienstleistungssektor, der zeitlich unbeschränkte Aufenthalt von Mitarbeitern

zur grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung und die Liberalisierung von Infrastruk-

turdienstleistungen.

5. Die Bedeutung eines Dienstleistungsabkommens zwischen der Schweiz und der

EU

5.1 Charakterisierung des entstehenden regulatorischen Umfelds

Ein Dienstleistungsabkommen bringt gemäss der im einleitenden Kapitel getroffenen Annah-

me den freien Dienstleistungsverkehr analog zur bestehenden Regelung innerhalb der EU. Ob

zur Etablierung eines freien Dienstleistungsverkehrs der bestehende Acquis Communautaire

der EU vollständig übernommen werden müsste (wie von der EU zur Zeit gefordert), oder ob

allenfalls einzelne regulatorische Aspekte über eine gegenseitige Anerkennung geltenden

Rechts geregelt werden könnten, bleibe hier dahingestellt. Die Schweiz hat in der Vergangen-

heit in weiten Teilen des Dienstleistungsbereichs die Entwicklung des Acquis nachvollzogen,

so dass sich substantielle regulatorische Divergenzen auf eine Handvoll Themen beschrän-

ken.59 Im Finanzdienstleistungsbereich betreffen diese etwa das Prinzip der doppelten Straf-

barkeit, das Beschwerderecht des betroffenen Kunden im Amtshilfefall oder das Rücktritts-

recht beim Fernabsatz. In den übrigen Dienstleistungssektoren bestehen u.a. konsumenten-

schutzrechtliche Unterschiede bei den Gewährleistungsfristen.

Wichtige wettbewerbsrechtliche Konsequenzen dürfte ein Dienstleistungsabkommen in den

Bereichen des Gebäudeversicherungsmonopols und der Staatsgarantie für Kantonalbanken

                                                          
59 Es sei explizit darauf verwiesen, dass sich diese Aussage auf die in diesem Gutachten betrachteten Dienstlei-

stungssektoren beschränkt. Grössere regulatorische Divergenzen finden sich heute insbesondere im Bereich
der Infrastrukturdienstleistungen des Post- und Fernmeldeverkehrs sowie im Elektrizitätsmarkt.
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haben. Beide Tatbestände widersprechen dem Gedanken eines freien Dienstleistungsverkehrs,

da sie den Marktzugang entweder verunmöglichen (Monopol) oder den Wettbewerb stark

verzerren (Staatsgarantie). Sie sind in der EU entsprechend auch untersagt. Da in beiden Fäl-

len wohl kaum objektive öffentliche Interessen für diese Formen staatlicher Intervention gel-

tend gemacht werden können, muss bei Abschluss eines Dienstleistungsabkommens mit deren

baldiger Einstellung gerechnet werden, was aus ökonomischer Sicht durchaus zu begrüssen

wäre.

Die vorangehenden Kapitel stellen eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Effekte

eines bilateralen Dienstleistungsabkommens für die Schweiz dar. Diese Effekte sind grund-

sätzlich zweierlei Natur: Einerseits schafft der Abbau von Handelsbarrieren zwischen der

Schweiz und der EU die Grundlage für ein verstärktes Angebot schweizerischer Dienstlei-

stungen auf dem europäischen Markt. Hiervon profitieren in der Schweiz in erster Linie ex-

portorientierte Dienstleistungssektoren. Andererseits ermöglicht der Abbau ein grösseres En-

gagement von Anbietern aus der EU in der Schweiz. Durch die damit einhergehende Wettbe-

werbsintensivierung wird ein Preisdruck ausgelöst, welcher den schweizerischen Konsumen-

ten zu Gute kommt.

5.2 Verbesserter Zugang zum europäischen Markt

Die in einem Dienstleistungsabkommen zu liberalisierenden Sektoren – insbesondere der

Versicherungs- und der Bankenbereich – haben bereits heute eine grosse Bedeutung für den

schweizerischen Aussenhandel. Die EU ist mit Abstand wichtigster Handelspartner. Dabei ist

zu beachten, dass im direkt grenzüberschreitenden Geschäft zum Teil hohe Handelsbarrieren

bestehen. Auch wenn sich diese Handelshemmnisse vielfach durch die Wahl einer bestimm-

ten Vertriebsart (Gründung einer Tochtergesellschaft, Lancierung eines Anlagefonds europäi-

schen Rechts) umgehen lassen, so bleibt doch der effizienteste Vertriebsweg oft versperrt.

Zudem sind die beiden Alternativen "grenzüberschreitender Export" und "ausländische Nie-

derlassungen" aus der Sicht des Wirtschaftsstandortes Schweiz durchaus unterschiedlich zu

bewerten, selbst wenn die Unterschiede für die betroffenen Unternehmen gering sind.

Dabei ist allerdings zu sehen, dass die Dienstleistungsliberalisierung in der EU trotz Binnen-

marktprogramm nur unvollkommen ist, und dass der direkt grenzüberschreitende Dienstlei-

stungshandel auch in einem integrierten Markt nur einen Teil der geschäftlichen Aktivitäten

ausmacht. Ein erstes Indiz zur Bedeutung eines freien Dienstleistungshandels aus Sicht der

schweizerischen Exportwirtschaft kann deshalb ein Vergleich der Dienstleistungsexporte der
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Schweiz mit den Exporten ausgewählter EU-Mitgliedstaaten bieten. Wenn man berücksich-

tigt, dass

– die Schweiz einen Grossteil ihres Dienstleistungshandels mit der EU abwickelt,

– die EU-Länder einen Grossteil ihres Dienstleistungshandels untereinander betreiben und

– in den neunziger Jahren zumindest gewisse messbare Fortschritte auf dem Weg zu einem

EU-Binnenmarkt erzielt worden sind,

lassen die in Abbildung 10 dargestellten Wachstumsraten vermuten, dass der Abbau von be-

stehenden Handelsbarrieren nur einen von mehreren, mindestens ebenso bedeutsamen Fakto-

ren zur Erklärung des Exportwachstums darstellt:
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Abb. 11: Durchschnittliches jährliches Exportwachstum 1990-2000 im Dienstleistungsbereich60

Einerseits weisen die Wachstumsraten bei den Ausfuhren innerhalb der EU sehr grosse Unter-

schied aus, und andererseits hinkt das schweizerische Exportwachstum nicht substantiell hin-

ter den meisten EU-Ländern zurück. Im Vergleich zu Frankreich und Italien ist der Leistungs-

ausweis der Exportindustrie in der Schweiz sogar beachtlich. Zu berücksichtigen ist allerdings

der deutliche Rückstand gegenüber Grossbritannien – ein Land, welches ein ähnliches Spe-

zialisierungsmuster wie die Schweiz aufweist (starker Finanzdienstleistungssektor). Der

Rückstand gegenüber Irland beruht hingegen wohl in erster Linie auf einem Niveaueffekt.

Genauere Aussagen setzten ein aussagekräftiges Modell zur empirischen Schätzung von Han-

delsströmen in Abhängigkeit von regulatorischen Unterschieden voraus. Für die Erstellung
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eines solchen Gravitätsmodelles wären desaggregierte bilaterale Handelszahlen erforderlich,

die für den Dienstleistungsbereich weder für die EU noch für die Schweiz verfügbar sind. Die

folgenden Ausführungen müssen sich deshalb auf Indikatoren zur Marktöffnung beschränken.

Dabei werden lediglich die Finanzdienstleistungen genauer betrachtet. Für die übrigen

Dienstleistungen ausserhalb der Infrastrukturdienste sind die zusätzlichen Liberalisierungsef-

fekte eines Dienstleistungsabkommens eher gering einzuschätzen. Erstens hat hier das Ab-

kommen zur Personenfreizügigkeit bereits stark liberalisiert, zweitens ist zu erwarten, dass für

diese Sektoren die GATS-Verhandlungen Verbesserungen bringen werden, und drittens sind

die verbleibenden Hindernisse eher auf die unvollkommene Umsetzung des EU-

Binnenmarktes als auf eine diskriminierende Behandlung schweizerischer Anbieter zurückzu-

führen.

Im Bereich der Finanzdienstleistungen dürfte der freie Dienstleistungsverkehr grundsätzlich

sowohl die schweizerischen als auch die europäischen Anbietern veranlassen, verstärkt grenz-

überschreitend tätig zu werden, anstatt den jeweiligen Auslandsmarkt über Tochtergesell-

schaften zu bearbeiten. Dies sollte mit Effizienzgewinnen verbunden sein, da das in den

Tochtergesellschaften gebundene Kapital freigesetzt werden kann und die Möglichkeit zu

einer kostensenkenden Zentralisierung der Dienstleistungserbringung besteht. Ein grosses

Wachstumspotenzial liegt im Bankenbereich auf Seiten der Schweiz laut Branchenkennern in

der grenzüberschreitenden Anlageberatung.61 Da in diesem Bereich das produkttechnische

Know-how von überragender Bedeutung ist, wäre eine Zentralisierung der entsprechenden

Kompetenzen in der Schweiz bei gleichzeitiger grenzüberschreitender Distribution mit Ko-

steneinsparungen verbunden.

Auch der Versicherungsbereich sollte von der Möglichkeit des grenzüberschreitenden Ange-

bots profitieren. So macht die nachstehende Abbildung deutlich, dass die EU über einen sehr

grossen Absatzmarkt sowohl im Leben- als auch im Nicht-Lebengeschäft verfügt, welcher

von schweizerischen Versicherungsgesellschaften stärker als bisher bearbeitet werden könnte.

Analog zu den im Rahmen von Abbildung 5 gemachten Aussagen lässt sich vermuten, dass

vor allem der Lebenbereich von der Möglichkeit des grenzüberschreitenden Geschäfts profi-

tieren dürfte. Auch hier ist das grundsätzlich zentralisierbare produkttechnische Know-how

von überragender Bedeutung.

                                                                                                                                                                                    
60 Ohne Tourismus und Transport. Basierend auf Zahlen der WTO (2002).
61 Weniger Potenzial liegt hingegen offenbar im Retail-, Kredit- und Treuhandgeschäft.
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Abb. 12: Volumen des von der EU bzw. der Schweiz aus getätigten Versicherungsgeschäfts im Jahr 199962

Ein viel beachtetes Thema stellt die Integration des privaten Rentenversicherungsgeschäfts in

der EU dar. Ein demnächst möglicherweise entstehender Binnenmarkt in diesem Bereich

hätte eindeutig positive Auswirkungen auf das Rentenversicherungsgeschäft. Für schweizeri-

sche Anbieter bestünde an sich die Möglichkeit, über Tochtergesellschaften in der EU an die-

sem Markt zu partizipieren. Andererseits weist das Pensionskassengeschäft jene Charakteri-

stika des Lebengeschäfts auf, welche ein grenzüberschreitendes Angebot als möglich und

effizient erscheinen lassen. Abbildung 13 vermittelt zwei wichtige Einsichten: Einerseits

steckt die private Rentenversicherung in weiten Teilen der EU vorläufig noch in den Kinder-

schuhen. Andererseits sollten die schweizerischen Anbieter aufgrund ihrer Erfahrungen auf

einem bereits gut entwickelten Heimmarkt eine starke Wettbewerbsposition auf einem libera-

lisierten europäischen Markt einnehmen können:

                                                          
62 Vgl. Europäische Kommission (2001a).
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Abb. 13: Prämienvolumen privater Pensionskassen 199963

Ein bilaterales Dienstleistungsabkommen würde es zuletzt auch der schweizerischen Anlage-

fondsindustrie ermöglichen, Fonds schweizerischen Rechts ungehindert im EU-Raum zu ver-

treiben. Wie die nachstehende Abbildung aufzeigt, haben die fehlenden Möglichkeiten zum

freien Vertrieb in den letzten Jahren dazu geführt, dass die schweizerische Industrie verstärkt

auf Fonds ausländischen Rechts (d.h. in erster Linie EU-Rechts) gesetzt hat, was eine Verle-

gung des Domizilstandorts in den EU-Raum – in der Regel nach Luxemburg – bedingte:
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Abb. 14: Vermögen der von Schweizer Fondsgesellschaften im In- und Ausland verwalteten Fonds64

                                                          
63 Vgl. Europäische Kommission (2001a).
64 Dargestellt sind nur Fonds, die auch in der Schweiz bewilligt sind. Vgl. Schweizerischer Anlagefondsver-

band (2002).
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Grundsätzlich könnte der Abschluss eines Dienstleistungsabkommens in dieser Hinsicht eine

Trendwende einleiten, welche positive Effekte auf den schweizerischen Fondsstandort hätte.

Um das Ausmass dieser Effekte einschätzen zu können, sind allerdings die folgenden beiden

relativierenden Punkte zu beachten:

– Dass sich Luxemburg als starker Fondsstandort innerhalb der EU etabliert hat, weist darauf

hin, dass die Vertriebsfreiheit im EU-Raum allein nur einen von mehreren Faktoren dar-

stellt, welche für die Wahl des Domizillands entscheidend sind. Luxemburg weist einer-

seits vorteilhafte regulatorische Rahmenbedingungen auf. Andererseits verfügt der Stand-

ort über grosses Know-how und eine sehr wettbewerbsfähige Infrastruktur im Depotban-

kengeschäft. Eine Abkehr von Luxemburg und ein verstärktes Engagement in der Schweiz

ist damit durch ein Dienstleistungsabkommen allein noch nicht gesichert.

– Die Wahl eines bestimmten Domizilstandorts im Ausland erfordert einzig, dass das Depot-

bankengeschäft bzw. die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile dort abgewickelt wird.

Dies ist ein IT-intensives, aber mit sehr geringen Margen ausgestattetes Geschäft. Die

margenträchtigen Geschäfte der Produktkonzeption, der klassischen Vermögensverwaltung

und des Vertriebs an die Anleger sind hingegen nicht an den Domizilstandort gebunden

und können damit bereits heute ungehindert von der Schweiz aus erfolgen.

Die Wirkungen eines Dienstleistungsabkommens auf das Exportgeschäft im Bereich der Fi-

nanzdienstleistungen lassen sich in den Stichworten Marktzugang und regulatorische Diffe-

renzierung zusammenfassen. Einerseits ist unbestreitbar, dass grenzüberschreitende Transak-

tionen erleichtert werden. Dies erhöht das Marktvolumen und erleichtert den Anbietern die

Wahl der kostengünstigsten Vertriebsform. Profitieren dürfte davon insbesondere die Anlage-

beratung, das Leben- und Pensionskassengeschäft sowie – in begrenztem Masse – das Anla-

gefondsgeschäft. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass ein bilaterales Dienstleistungsab-

kommen der Schweiz geringere Möglichkeiten zur regulatorischen Differenzierung lässt. Vor

allem hinsichtlich des Bankgeheimnisses hätte dies eine erhebliche Beeinträchtigung des

Standortes Schweiz zur Folge. Wie der Gesamteffekt eines bilateralen Dienstleistungsab-

kommens ausfallen wird, hängt somit entscheidend davon ab, welche regulatorischen Diffe-

renzierungen in Zukunft mit bzw. ohne Dienstleistungsabkommen möglich sein werden.
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5.3 Intensivierung des Wettbewerbs in der Schweiz

Als zweiter wichtiger Effekt eines Dienstleistungsabkommens wurde vorne die verstärkte

Konkurrenz aus der EU auf den schweizerischen Märkten hervorgehoben. Diese Wirkung

kann am besten anhand von Preisvergleichen für einzelne Dienstleistungsprodukte gemessen

werden. Höhere Preise in der Schweiz lassen sich prinzipiell nur bei Marktzutrittschranken für

ausländische Konkurrenten aufrechterhalten. Ein umfassender Preisvergleich zwischen der

Schweiz und der EU ist aufgrund mangelnder Daten und der zweifelhaften Qualität vorhan-

dener Daten nicht möglich. Einige ausgewählte Vergleiche lassen sich aber ziehen. Die fol-

gende Abbildung stellt die Produzentenpreise für Finanzdienstleistungen65 und Unterneh-

mensdienstleistungen66 in der Schweiz in Relation zu jenen in einzelnen Ländern der EU.

Betrachtet wurden dabei im Speziellen jene Dienstleistungsprodukte, welche als Vorleistung

im Detailhandel gelten:
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Abb. 15: Relative Produzentenpreise im Jahr 200067

Die Darstellung weist für die Schweiz in beiden Dienstleistungssektoren substantiell höhere

Preise als für die Vergleichsgruppe aus. Dies kann grundsätzlich als Hinweis dafür gelten,

dass der schweizerische Markt für Finanzdienstleistungen und unternehmensbezogene

Dienstleistungen gegenüber der EU in spürbarem Ausmass abgeschottet ist, und ein Dienstlei-

                                                          
65 NOGA-Kategorien 65-67 (Kreditgewerbe, Versicherungsgewerbe, Verbundene Tätigkeiten)
66 NOGA-Kategorie 74 (Erbringung von Dienstleitungen für Unternehmen – Rechtsberatung, Wirtschaftsprü-

fung, Steuerberatung, Marktforschung, Unternehmensberatung, Werbung ohne Druck, Personalvermittlung,
Reinigungsgewerbe)

67 BAK (2001).
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stungsabkommen somit eine wohlfahrtsfördernde Preissenkung verursachen würde. Dieser

positiven Schlussfolgerung müssen aber zumindest die folgenden Argumente entgegengehal-

ten werden:

– Auch innerhalb der EU bestehen weiterhin markante Preisunterschiede. Dies deutet entwe-

der auf die bereits erläuterte Unvollkommenheit des EU-Binnenmarkts oder aber auf eine

gewisse Nichthandelbarkeit der im Preisvergleich betrachteten Produkte hin. Gerade bei

Dienstleistungen sind nichthandelbare Inputs häufig wichtige Kostenkomponenten (lokal

gebundenes Personal, Mietkosten, Versicherungen, Abgaben). Auch auf vollkommenen

Märkten werden deshalb Preisunterschiede beobachtbar sein.

– Produkte des Finanzdienstleistungssektors lassen sich grundsätzlich über Länder hinweg

kaum miteinander vergleichen, da sie einen sehr geringen Standardisierungsgrad aufwei-

sen. Dennoch angestellte Preisvergleiche leiden entweder daran, dass sie auf eine sehr ge-

ringe Zahl von Produkten abstellen müssen, bei denen ein Vergleich noch einigermassen

sinnvoll erscheint (beispielsweise Jahresgebühren für Kreditkarten). Darunter leidet dann

allerdings die Repräsentativität massiv. Oder aber sie sehen grosszügig über diverse Pro-

duktunterschiede in einzelnen Ländern hinweg, was die gefundenen Resultate verzerrt.68

– Der Preisvergleich für unternehmensbezogene Dienstleistungen berücksichtigt den durch

das Personenverkehrsabkommen verbesserten gegenseitigen Marktzugang noch nicht.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit geben die in Abbildung 15 ausgewiesenen Kostenunterschie-

de kein realistisches Bild der von einem Dienstleistungsabkommen ausgehenden Preiswir-

kungen. Trotzdem unterstützen sie die These, dass eine Marktöffnung positive Wirkungen auf

Preise und damit Wohlfahrt hätte. In die selbe Richtung zeigen die in der folgenden Tabelle

zusammengestellten Preisvergleiche für einzelne Produkte, wobei natürlich auch hier die oben

gemachten Einschränkungen gelten.

                                                          
68 Eurostat erhob bis vor kurzem noch Preise in der Kategorie Finanzdienstleistungen. Diese Erhebung wurde

aber mittlerweile eingestellt, da die Qualität der Resultate sehr zu wünschen übrig liess. Ein Blick auf die
letzte Erhebung aus den Jahren 1998 bzw. 1999 zeigt, dass die Preisvergleiche auf einer sehr geringen An-
zahl von Produkten beruhen, da nur für sie überhaupt Preise erhoben werden konnten.
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Preisdifferential Quelle

Lebensversicherung für 44-jährigen Nichtraucher,
Todesfallkapital 250'000 CHF:
Abgeschlossen in Frankfurt zu einer Prämie zwischen
823 und 2063 CHF und in Zürich zu einer Prämie
zwischen 1510 und 2379 CHF

Vergleichstest der Wirtschaftszeitung Cash, vgl. die
Ausgabe vom 25. Mai 2002.

Preisindex für medizinische Dienstleistungen:
100 für den EU-Durchschnitt, 170 für die Schweiz

Eurostat (2001): Kaufkraftparitäten und verwandte
Wirtschaftsindikatoren. Ergebnisse für 1999.

Preisindex für Freizeit- und Kulturdienstleistungen:
100 für den EU-Durchschnitt, 136 für die Schweiz

Eurostat (2001): Kaufkraftparitäten und verwandte
Wirtschaftsindikatoren. Ergebnisse für 1999

Preise im schweizerischen Baugwerbe sind bis zu
einem Drittel höher als im OECD-Durchschnitt

WTO (2000): Trade Policy Review Switzerland and
Liechtenstein, Report by the Secretariat, vom 6.
November 2000, Dokument-Nr. WT/TPR/S/77

EU-Konkurrenz bietet derzeit durchschnittlich einen
Preisabschlag von 20% auf die schweizerische
Honorarordnung der beratenden Ingenieure

Aussage der Vereinigung Beratender Ingenieure (usic)

Abb. 16: Hinweise auf Preisunterschiede Schweiz-EU in verschiedenen Dienstleistungssektoren

Wie bei den Exportmöglichkeiten lassen sich auch die Effekte aus der höheren Wettbewerb-

sintensität im Rahmen dieses Kurzgutachtens nicht zahlenmässig beziffern. Dazu fehlen das

erforderliche gesamtwirtschaftliche Modell und die Daten. Hinzu kommt, dass die Liberalisie-

rungswirkungen aus dem Personenverkehrsabkommen noch kaum fühlbar sind. Zur Zeit sind

immer noch restriktive Übergangsregeln wirksam (v.a. Inländervorrang in der Schweiz bzw.

Gemeinschaftspräferenz in der EU). Schliesslich wird die längerfristige Liberalisierungswir-

kung auch davon abhängen, wie restriktiv die Schweizer Behörden die Neunzig-Tage-Regel

umsetzen werden. Diese ist ohnehin ein künstliches, ökonomisch nicht begründbares Kon-

strukt, welches auf Drängen der Schweiz in den Vertrag aufgenommen wurde. Auch die

Übergangsfrist in Bezug auf die Niederlassungsfreiheit für selbständige Dienstleistungser-

bringer muss von Seiten der Schweiz nicht in Anspruch genommen werden. Ein solcher Ver-

zicht dürfte durchwegs belebende Wirkung für die schweizerischen Dienstleistungsmärkte

haben.

Trotz all dieser Einschränkungen darf aber davon ausgegangen werden, dass ein Dienstlei-

stungsabkommen den Wettbewerb auf schweizerischen Dienstleistungsmärkten erhöhen und

damit zu Preissenkungen und Wohlfahrtsgewinnen führen würde.
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5.4 Einige Überlegungen zu den Infrastrukturdienstleistungen

Eingangs wurde darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen eines bilateralen Dienstlei-

stungsabkommens auf die Infrastrukturdienstleistungen in diesem Kurzgutachten nicht ver-

tieft behandelt werden können. Dafür verantwortlich waren vor allem zwei Überlegungen:

a) Die Marktöffnung wird in diesen Sektoren vor allem durch interne Liberalisierungspro-

gramme erreicht. Diese sind auch in der EU sehr sektorspezifisch und zum Teil in den

einzelnen Mitgliedländern unterschiedlich umgesetzt. Eine Abschätzung der Wirkungen

eines Dienstleistungsabkommens setzte somit detaillierte Untersuchungen zu den ange-

sprochenen Bereichen (v.a. Telekommunikation, Elektrizität, Gas, Post) voraus, die im

Rahmen dieses Kurzgutachtens nicht geleistet werden können.

b) Bei den privaten Dienstleistungen ist die Annahme gerechtfertigt, dass ein bilaterales Ab-

kommen den bestehenden Acquis zumindest weitgehend übernähme. Dies scheint ange-

sichts des grossen Gewichts interner Liberalisierungsmassnahmen bei den Infrastruktur-

dienstleistungen nicht gleichermassen zwingend. Entsprechend wäre es schwierig, die re-

levante Vergleichsordnung zuverlässig festzulegen.

Trotz dieser Einwände sollen an dieser Stelle einige Hinweise gemacht werden, da die Libe-

ralisierung der Infrastrukturdienstleistungen ein wichtiges Element der internen Marktöffnung

darstellt.

Gesamthaft lässt sich festhalten, dass die Schweiz im Vergleich zur EU einen erheblichen

Reformrückstand aufweist.69 Es bestehen derzeit grosse Unterschiede bei der Deregulierung

des Service Public zwischen der EU und der Schweiz. So hat die EU im Bereich des Postwe-

sens erst kürzlich eine Richtlinie verabschiedet,70 welche einen konkreten Zeitrahmen für die

weitere Liberalisierung von Briefpostsendungen (mit einer allenfalls möglichen vollständigen

Liberalisierung ab 2009) vorgibt. Beim europäischen Fernmeldeverkehr ist die Liberalisie-

rung der „letzten Meile“ seit bald zwei Jahren formell beschlossen,71 wenn auch die tatsächli-

che Entbündelung der Ortsanschlüsse nur langsam vorankommt. Und mit Hilfe der soge-

                                                          
69 Vgl. dazu auch WAGSCHAL, GANSER und RENTSCH (2002), Kapitel 4.
70 Vgl. Richtlinie 2002/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 zur Änderung der

Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die weitere Liberalisierung des Marktes für Postdienste in der Gemein-
schaft.

71 Vgl. Verordnung 2887/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 über
den entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss.
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nannten Strombinnenmarktrichtlinie72 einigten sich die Mitgliedstaaten vor mittlerweile be-

reits sechs Jahren, ihre nationalen Strommärkte unter Einhaltung eines verbindlichen

Zeitrahmens dem Wettbewerb zu öffnen. In allen drei Bereichen sind die Deregulierungs-

schritte in der Schweiz bisher hinter jenen der EU zurückgeblieben, teilweise sogar deutlich.

Zu erwähnen ist insbesondere der faktische Stillstand bei der Entbündelung im Telekommu-

nikationsbereich und die Ablehnung des neuen Elektrizitätsmarktgesetzes durch den Souve-

rän. Tendenziell hat das Betreben zur Europakompatibilität sichtlich nachgelassen.73

Abbildung 17 illustriert am Beispiel des Strommarktes sowohl die Schwierigkeiten, eine ein-

deutige Referenzsituation festzulegen, wie auch den Rückstand der Schweiz in der Öffnung

der Märkte. Auch wenn zwischen den EU-Ländern grosse Unterschiede in der Umsetzung der

Strombinnenmarktrichtlinie bestehen, ist der Abstand insbesondere zu Deutschland und den

skandinavischen Ländern sehr gross. Die Ablehnung des Elektrizitätsmarktgesetzes vom 22.

September 2002 wird diese Situation zementieren. Betroffen sind vor allem kleine und mittle-

re Unternehmen, die im Vergleich zu europäischen Wettbewerbern deutlich höhere Preise zu

zahlen haben. Die grossen Abnehmer konnten bereits im Vorfeld der Abstimmung Sonder-

verträge abschliessen, und bei den Haushalten ist der Abstand zwar auch gegeben, aber weni-

ger ausgeprägt.74

                                                          
72 Vgl. Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend gemeinsame Vorschriften

für den Elektrizitätsbinnenmarkt vom 19. Dezember 1996.
73 Vgl. auch einen entsprechenden Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung vom 28. Mai 2002.
74 Vgl. WAGSCHAL, GANSER und RENTSCH (2002), S. 92 ff.
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Abb. 17: Strommarktliberalisierung in Europa75

Gerade auf dem Hintergrund dieser zunehmenden Diskrepanz ist es schwierig abzuschätzen,

wie sich die Verhandlungen für ein Dienstleistungsabkommen entwickeln werden. Soll der

Acquis möglichst umfassend übernommen werden, erhöht sich die Gefahr einer Ablehnung

des ganzen Verhandlungspaketes in einer allfälligen Volksabstimmung. Umgekehrt geht ein

wichtiger Impuls für die interne Marktöffnung verloren, wenn die Liberalisierung der Infra-

strukturdienstleistungen aus dem bilateralen Dienstleistungsabkommen ausgeklammert wird.

Auch auf diesem Hintergrund scheinen detaillierte Analysen der jeweiligen Sektoren für eine

zuverlässige Beurteilung notwendig. Es muss geklärt werden, wo genau sich die Marktöff-

nungsansätze unterscheiden und wie diese Unterschiede auf dem Hintergrund der schweizeri-

schen Diskussion zum Service Publique zu beurteilen sind.

                                                          
75 Vgl. WAGSCHAL, GANSER und RENTSCH (2002), S. 97.
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6. Zusammenfassung

Der Auftrag lautete, die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Dienstleistungsabkommens mit

der EU ohne Einbezug möglicher Verbindungen zu anderen Dossiers, insbesondere Zinsbe-

steuerung, abzuschätzen. Unter dieser Vorgabe lassen sich eindeutig positive Handels- und

Wohlfahrtswirkungen ausmachen, auch wenn es sehr schwierig ist, die Effekte zu quantifizie-

ren. Die wichtigsten Argumente seien hier noch einmal zusammengefasst:

a) Hinsichtlich eines verbesserten Zugangs auf die EU-Märkte steht vor allem das direkt

grenzüberschreitende Geschäft im Finanzdienstleistungssektor im Vordergrund. Dieses ist

zur Zeit vertraglich weitgehend ungeregelt, und es ist nicht zu erwarten, dass die laufen-

den GATS-Verhandlungen Fortschritte bringen werden. Die EU hat keine entsprechenden

Begehren in ihre Forderungsliste aufgenommen, die Schweiz fordert eine vollständige Li-

beralisierung im Bereich des Asset Managements. Auch wenn die Bearbeitung der EU-

Märkte über Niederlassungen bereits heute offen steht (dies ist gängige Praxis und durch

die GATS-Verpflichtungen weitgehend abgedeckt), würde eine vertragliche Bindung für

freie grenzüberschreitende Transaktionen den Anbietern ermöglichen, die Wahl der Ver-

triebswege besser auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse abzustimmen. Konkret betrifft dies

vor allem das Fondsgeschäft, den neu entstehenden Markt für private Pensionskassenplä-

ne, den Verkauf von Lebensversicherungsprodukten und die aktive Vermarktung der pri-

vaten Vermögensverwaltung.

b) Für andere Dienstleistungssektoren würde ein bilaterales Dienstleistungsabkommen zwar

eine umfassende Regelung bieten, der Abstand zum heutigen Zustand ist aber nicht sehr

gross. Tourismus ist beiderseits weitgehend liberalisiert; Flug- und Landverkehr sind

durch die speziellen Abkommen aus den Bilateralen I abgedeckt; die unter Business Ser-

vices zusammengefassten Beratungsdienstleistungen profitieren von der Liberalisierung

des Personenverkehrsabkommens und werden aller Voraussicht nach in den laufenden

GATS-Verhandlungen in deutlich grösserem Ausmasse gebunden werden; das Bauhaupt-

und Baunebengewerbe schliesslich erhalten durch das Personenverkehrsabkommen eben-

falls deutlich bessere Marktzutrittsbedingungen für grenzüberschreitende Transaktionen.

Ein Dienstleistungsabkommen würde diese Marktöffnungsschritte konsolidieren und teil-

weise verbessern, es ist aber nicht zu erwarten, dass die zusätzlichen Gewinne erheblich

wären.
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c) Die Schweiz hat hohe Preise, nicht zuletzt in inländischen Dienstleistungssektoren. Eine

vermehrte Marktöffnung würde den Wettbewerbsdruck erhöhen und könnte dazu beitra-

gen, den Preisabstand zu verringern. Wie stark der Effekt eines allgemeinen Dienstlei-

stungsabkommens wäre, ist aber äusserst schwierig abzuschätzen. Erstens ist zu sehen,

dass bei den nichthandelbaren Dienstleistungen auch bei einer umfassenden Marktöffnung

die Kosten für lokale Inputs (Löhne, Mieten, Abgaben und Gebühren) im Vergleich zum

Ausland höhere Preise nach sich ziehen können. Zweitens ist anzunehmen, dass die posi-

tiven Wirkungen des Personenverkehrsabkommen erst in den kommenden Jahren voll

realisiert werden. Sowohl die Niederlassungsfreiheit für selbständig Erwerbstätige wie

auch die neu geschaffene Möglichkeit, zeitlich befristet ausländische Arbeitskräfte zur

Dienstleistungserbringung einzusetzen, werden den Wettbewerbsdruck in bislang ge-

schützten Branchen erhöhen. Aufgrund des umfassenderen Ansatzes hätte ein bilaterales

Dienstleistungsabkommen zusätzliche positive Wirkungen, es ist aber kaum möglich, sich

auf eine Grössenordnung dieser Effekte festzulegen.

d) Potenziell bedeutsamer sind die internen Liberalisierungswirkungen im Bereiche der In-

frastrukturdienstleistungen: Telekommunikation, Post, Eisenbahn, Elektrizitäts- und Gas-

verteilung, Gesundheitsdienste. Wie bereits mehrfach erwähnt, sind zu deren Erfassung

aber umfangreichere Studien erforderlich, die im Rahmen dieses Kurzgutachtens nicht

geleistet werden konnten. Die Gründe dazu sind zweifach: Erstens sind diese Bereiche mit

sektorspezifischen Liberalisierungsprogrammen verbunden, die zudem in den Mitglieds-

ländern teilweise sehr unterschiedlich umgesetzt sind. Die Aufnahme des relevanten Libe-

ralisierungsstandes in der EU setzte deshalb detaillierte Branchenstudien voraus. Zweitens

ist nicht auszuschliessen, dass angesichts der politisch sehr sensiblen Diskussion zum Ser-

vice Public in der Schweiz die Verhandlungen zu einem bilateralen Dienstleistungsab-

kommen in diesen Fragen unterhalb des vollen Acquis blieben, weil sonst die Gefahr einer

Ablehnung des Gesamtpakets nicht unbedeutend wäre. Eine sorgfältige Abschätzung der

Wirkungen eines Dienstleistungsabkommens müsste entsprechend mit Szenarien rechnen.

Angesichts der grossen Bedeutung der Infrastrukturdienstleistungen für die interne

Marktöffnung wäre es aber erwünscht, wenn diese Fragen in nachfolgenden Studien un-

tersucht werden könnten.

Zusammengefasst: Wenn man davon absieht, dass ein bilaterales Dienstleistungsabkommen

seitens der EU mit zusätzlichen Zugeständnissen in anderen Dossiers (z.B. Zinsbesteuerung)

verknüpft werden könnte, sprechen die Überlegungen dieses Kurzgutachtens eindeutig für die
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Ergänzung des bilateralen Vertragswerkes durch ein umfassendes Dienstleistungsabkommen.

Die vorhandenen Indikatoren sind aber unzureichend, um zuverlässig begründen zu können,

ob die angesprochenen Vorteile die Nachteile allfälliger zusätzlicher Zugeständnisse bei der

Zinsbesteuerung aufwiegen. Auch ohne Dienstleistungsabkommen können aber wichtige in-

terne Liberalisierungswirkungen autonom erreicht werden. Zentral sind eine marktöffnungs-

freundliche Interpretation und Umsetzung des Abkommens zur Personenfreizügigkeit, die

Bereitschaft, im Rahmen der GATS-Verhandlungen im Interesse des Wirtschaftsstandortes

Schweiz zusätzliche Bindungen einzugehen, sowie die politische Führung für weitere Libera-

lisierungsschritte bei den Infrastrukturdienstleistungen.
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a) Vor Ort geführte Gespräche
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- Schweizerische Bankiervereinigung, Basel

- Helvetia Patria Versicherung, St. Gallen

- Economiesuisse, Zürich

- Integrationsbüro, Bern

b) Telefonische Gespräche

- Schweizerischer Versicherungsverband (SVV)

- Schweizerischer Anlagefondsverband (SFA)

- Schweizerischer Verband der freien Berufe

- Schweizerischer Baumeisterverband (SBV)

- Schweizerischer Verband der Immobilien-Treuhänder (SVIT)

- Vereinigung beratender Ingenieure (usic)
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- BAK Konjunkturforschung


